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BEKANNTMACHUNG DER TAGESORDNUNG 

Am Montag, 13.07.2020, um 14:00 Uhr 

findet im Landratsamt Landshut, großer Sitzungssaal eine 

Sitzung des Kreisausschusses 

mit folgender Tagesordnung statt. 

 
1 Umbesetzung Jugendhilfeausschuss; 

Leitung KJA und Gleichstellungsbeauftragte 
 

2 Gründung eines Kommunalunternehmens durch den Landkreis Landshut 
 

3 Antrag der FDP-Kreistagsfraktion auf jährliche Kreditberichterstattung 
 

4 Antrag der Jungen Liste-Kreistagsfraktion auf Aufnahme von Gesprächen mit der Stadt zur 
Einführung eines gemeinsamen beratenden Gremiums bestehend aus Kreisräten und 
Stadträten 

 

5 Zusätzliches "Sonderbudget Leihgeräte" im DigitalPakt Schule; Vergabeverfahren 
 

6 Antrag der Schulstiftung Seligenthal auf Fortführung des Brückenkurses im Schuljahr 
2020/21 am Gymnasium Seligenthal 

 

7 Zuschussantrag Landshuter Netzwerk e.V. für die Suchtberatung im Jahr 2020 
 

8 Finanzierung der Schuldner- und Insolvenzberatung der Diakonie Landshut 
 

9 Einrichtung Klimaschutzmanagement Landkreis Landshut 
 
(Nr. 1A vom 02.06.2020) 
 
 
 
 

 
BEKANNTMACHUNG 

NACHTRAGSTAGESORDNUNG 

Sitzung des Kreisausschusses 

Montag, 13.07.2020, 14:00 Uhr 

im Landratsamt Landshut, großer Sitzungssaal 

 

Die Tagesordnung wird um folgende Punkte ergänzt: 
 
Öffentliche Sitzung 
 
1 Kabinettsbeschluss zum Umbau der Landwirtschaftsverwaltung; 

Weiteres Vorgehen bezüglich Landwirtschafts- und Hauswirtschaftsschule 
 
 
Landshut, 08.07.2020 
 
(Nr. 1A vom 08.07.2020) 
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Haushaltssatzung des 
Schulverbandes Niederaichbach – Wörth/Isar – Postau – Weng 

Landkreis Landshut 
für das Haushaltsjahr 2020 

I. 

Auf Grund des Art. 9 Bayer. Schulfinanzierungsgesetz (BaySchFG) i. V. m. Art. 40 Abs. 1 des 
Gesetzes über die Kommunale Zusammenarbeit (KommZG) und Art. 63 ff der Gemeindeordnung 
(GO) erlässt der Schulverband folgende Haushaltssatzung, die hiermit gemäß Art. 24 KommZG 
bekannt gemacht wird: 

§ 1 

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird 
im Verwaltungshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben auf 1.247.400,00 € 
und 
im Vermögenshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben auf     130.000,00 € 
festgesetzt. 

§ 2 

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind nicht vorgesehen. 

§ 3 

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht festgesetzt. 

§ 4 

a) Der durch sonstigen Einnahmen nicht gedeckte Bedarf (Umlagesoll) zur Finanzierung von 
Ausgaben im Verwaltungshaushalt wird auf 964.400,00 € festgesetzt und nach der Zahl der 
Verbandsschüler auf die Mitgliedsgemeinden umgelegt. 
Davon beteiligen sich alle Mitgliedsgemeinden des Schulverbandes an einer Basisumlage von 
941.500,00 €, die Gemeinden Niederaichbach, Wörth und Kröning haben zusätzlich eine 
Schülerbeförderungsumlage von 22.900,00 € zu zahlen. 
 

b) Für die Berechnung der Schulverbandsumlage wird die maßgebende Schülerzahl nach dem 
Stand vom 01.10.2019 herangezogen (Bemessungsgrundlagen) und hiermit auf insgesamt 431 
Schüler (ohne Gastschüler) festgesetzt. 
 

c) Die Pro-Kopf-Umlage je Schüler wird 
- für die Gemeinden Niederaichbach, Wörth und Kröning auf 2.243,78 € und 
- für die Gemeinden Postau und Weng auf 2.184,45 € 
  festgesetzt. 
 

d) Eine Investitionsumlage wird nicht erhoben. 

§ 5 

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem 
Haushaltsplan wird auf 50.000,00 € festgesetzt. 

§ 6 

Weitere Festsetzungen werden nicht vorgenommen. 

§ 7 

Die Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2020 in Kraft. 

II. 

Das Landratsamt Landshut hat die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan des Schulverbandes 
Niederaichbach – Wörth/Isar – Postau – Weng für das Haushaltsjahr 2020 mit Schreiben vom 
15.06.2020 rechtsaufsichtlich gewürdigt. 

III. 

Die Haushaltssatzung samt ihren Anlagen wird bis zur nächsten amtlichen Bekanntmachung einer 
Haushaltssatzung öffentlich zugänglich gemacht und liegt in der Geschäftsstelle des 
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Schulverbandes Niederaichbach – Wörth/Isar – Postau – Weng, Rathausstr. 2, 84100 
Niederaichbach innerhalb der allgemeinen Geschäftsstunden zur Einsichtnahme bereit. 
 
Niederaichbach, 25.06.2020 
Schulverband Niederaichbach – Wörth/Isar- Postau - Weng 
 
Gez. 
S. Scheibenzuber 
Verbandsvorsitzender 
 
(Nr. 20 – 9410.1 vom 06.07.2020) 
 
 
 
 

Geschäftsordnung des Schulverbandes Pfeffenhausen 
 
Die Schulverbandsversammlung des Schulverbands Pfeffenhausen 
(nachfolgend kurz „die Schulverbandsversammlung“ genannt)  
 
beschließt aufgrund des Art. 9 des Bayerischen Schulfinanzierungsgesetzes (BaySchFG) — 
BayRS 2230-7-1-K —, der Art. 1 Abs. 3 Satz 1 und Art. 26 Abs. 1 Satz 1 des Gesetzes über die 
kommunale Zusammenarbeit (KommZG) — BayRS 2020-6-1-I — sowie des Art. 45 Abs. 1 der 
Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern (GO) — BayRS 2020-1-1-I —, folgende 
Geschäftsordnung: 
 

A. DIE ORGANE DES SCHULVERBANDS UND IHRE AUFGABEN 

I. DIE SCHULVERBANDSVERSAMMLUNG 

§ 1 Zuständigkeit der Schulverbandsversammlung 

Die Schulverbandsversammlung beschließt über alle Angelegenheiten des Schulverbands, soweit 
sie nicht in die Zuständigkeit des Schulverbandsvorsitzenden (Art. 9 BaySchFG, Art. 36 KommZG, 
§§ 4–7 dieser Geschäftsordnung) fallen oder durch die Verbandssatzung einem beschließenden 
Ausschuss übertragen sind. 
 

§ 2 Rechtsstellung der Mitglieder der Schulverbandsversammlung 
 

(1) Soweit die Mitglieder der Schulverbandsversammlung nicht an ordnungsgemäß nach Art. 33 
Abs. 2 Satz 4 KommZG zustande gekommene Weisungen der Mitgliedsgemeinden gebunden 
sind, üben sie ihre Tätigkeit nach ihrer freien, nur durch die Rücksicht auf das öffentliche Wohl 
bestimmten Überzeugung aus. 
 

(2) 1Für die allgemeine Rechtsstellung der Mitglieder der Schulverbandsversammlung (Teilnahme- 
und Abstimmungspflicht, Sorgfalts- und Verschwiegenheitspflicht, Geheimhaltungspflicht, 
Ausschluss wegen persönlicher Beteiligung, Geltendmachung von Ansprüchen Dritter, 
Übernahme, Ablehnung, Niederlegung und Verlust des Amtes) gelten Art. 30 KommZG sowie die 
Artikel 48 Abs. 1 und 2, Art. 20, Art. 56a Abs. 1, Art. 49, 50, 19 der Gemeindeordnung, für die 
gekorenen Mitglieder (Art. 9 Abs. 3 Satz 3 BaySchFG) ferner Art. 48 Abs. 3 der Gemeindeordnung 
entsprechend. 2Die Mitglieder der Schulverbandsversammlung, die erste Bürgermeister der 
Mitgliedsgemeinden sind, können ihre Mitgliedschaft in der Schulverbandsversammlung während 
der Zeit ihres Bürgermeistersamtes nicht niederlegen. 
 

(3) Die Schulverbandsversammlung kann zur Vorbereitung ihrer Beschlüsse einzelnen ihrer 
Mitglieder bestimmte Aufgabengebiete zur Bearbeitung zuteilen und sie insoweit mit der 
Überwachung der Verwaltungstätigkeit des Schulverbands betrauen (Art. 9 BaySchFG i. V. m. Art. 
26 Abs. 1 Satz 1 KommZG und Art. 46 Abs. 1 Satz 2 und Art. 30 Abs. 3 GO). 
 

(4) 1Der Schulverbandsvorsitzende kann einzelne seiner Aufgaben und Befugnisse seinem 
Stellvertreter zur selbstständigen Erledigung übertragen, Art. 9 BaySchFG i. V. m. Art. 36 Abs. 4 
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KommZG. 2Sonstigen Mitgliedern der Schulverbandsversammlung können solche Aufgaben und 
Befugnisse nicht übertragen werden. 
 

(5) 1Mitglieder der Schulverbandsversammlung haben, soweit sie eine Tätigkeit nach Abs. 3 oder 
Abs. 4 ausüben, ein Recht auf Einsicht in die Akten des Schulverbands, sonst nur, wenn sie von 
der Schulverbandsversammlung mit der Einsichtnahme beauftragt werden. 2Das Verlangen zur 
Akteneinsicht ist gegenüber dem Schulverbandsvorsitzenden geltend zu machen. 
 

§ 3 Stellvertretung der Mitglieder der Schulverbandsversammlung 
 

 (1) 1Die als Mitglieder der Schulverbandsversammlung amtierenden ersten Bürgermeister der 
Mitgliedsgemeinden werden im Falle der Verhinderung in der Schulverbandsversammlung von 
ihren allgemeinen Vertretern in ihren Gemeinden (Art. 39 Abs. 1 GO) vertreten (Art. 9 BaySchFG i. 
V. m. Art. 31 Abs. 3 Satz 1 KommZG). 2Diese Vertreter besitzen in der 
Schulverbandsversammlung die in § 2 dieser Geschäftsordnung geschilderte Rechtsstellung. 
 

(2) 1Sonstige Mitglieder der Schulverbandsversammlung werden im Falle ihrer Verhinderung durch 
die von den Mitgliedsgemeinden nach Art. 9 BaySchFG i. V. m. Art. 31 Abs. 3 Satz 2 KommZG 
bestellten Stellvertreter vertreten. 2Die Mitglieder der Schulverbandsversammlung können sich 
nicht untereinander vertreten (Art. 9 BaySchFG i. V. m. Art. 31 Abs. 3 Satz 3 KommZG). 
 

II. DER SCHULVERBANDSVORSITZENDE 

1. AUFGABENBEREICH 

§ 4 Vorsitz in der Schulverbandsversammlung 

(1) 1Der Schulverbandsvorsitzende führt den Vorsitz in der Schulverbandsversammlung (Art. 9 
BaySchFG i. V. m. Art. 36 Abs. 1 Satz 3 KommZG). 2Er bereitet die Beratungsgegenstände vor 
und beruft die Sitzungen ein (Art. 9 BaySchFG i. V. m. Art. 36 Abs. 1 Satz 3 und Art. 26 Abs. 1 
Satz 1 KommZG und Art. 45 Abs. 2 GO). 3In der Sitzung leitet er die Beratung und die 
Abstimmung, handhabt die Ordnung und übt das Hausrecht aus (Art. 9 BaySchFG i. V. m. Art. 26 
Abs. 1 Satz 1 KommZG und Art. 53 Abs. 1 Satz 1 GO).  
 

(2) 1Der Schulverbandsvorsitzende hat die Beschlüsse der Schulverbandsversammlung 
unverzüglich zu vollziehen (Art. 9 BaySchFG i. V. m. Art. 36 Abs. 2 KommZG). 2Über etwaige 
Hinderungsgründe hat er die Schulverbandsversammlung in der nächsten Sitzung, 
erforderlichenfalls unter Einberufung einer gesonderten Sitzung, zu unterrichten. 3Hält er 
Beschlüsse der Schulverbandsversammlung für rechtswidrig, so weist er die 
Schulverbandsversammlung auf seine Bedenken hin und setzt den Vollzug des Beschlusses 
vorläufig aus. 4Hält die Schulverbandsversammlung ihre Entscheidung aufrecht, so führt der 
Schulverbandsvorsitzende die Entscheidung der Rechtsaufsichtsbehörde herbei (Art. 9 BaySchFG 
i. V. m. Art. 26 Abs. 1 Satz 1 KommZG und Art. 59 Abs. 2 GO).  
 

(3) 1Die Befugnis des Schulverbandsvorsitzenden, anstelle der Schulverbandsversammlung 
dringliche Anordnungen zu treffen und unaufschiebbare Geschäfte zu besorgen (Art. 9 BaySchFG 
i. V. m. Art. 26 Abs. 1 Satz 1 KommZG und Art. 37 Abs. 3 GO), erstreckt sich nur auf Maßnahmen, 
die nicht ohne erheblichen Nachteil für den Schulverband, für die am Schulverband oder sonst 
Beteiligten, für die Verbandsschule oder für die Allgemeinheit aufgeschoben werden können, bis 
die Schulverbandsversammlung zur Beschlussfassung zusammentritt. 2Für die Frage der 
Dringlichkeit und Unaufschiebbarkeit kommt es nicht auf die subjektive Meinung des Vorsitzenden, 
sondern auf die objektive Lage der Dinge an.  
Der Schulverbandsvorsitzende unterrichtet die Schulverbandsversammlung oder den 
beschließenden Ausschüssen in der nächsten Sitzung über die von ihm besorgten dringenden 
Anordnungen und unaufschiebbaren Geschäfte.  
 

§ 5 Aufgaben als Leiter der Verwaltung des Schulverbands 
 

(1) Der Schulverbandsvorsitzende erledigt in eigener Zuständigkeit  
1. die laufenden Angelegenheiten, die für den Schulverband keine grundsätzliche Bedeutung 

haben und keine erheblichen Verpflichtungen erwarten lassen (Art. 9 BaySchFG i. V. m. Art. 
36 Abs. 2 und Art. 26 Abs. 1 Satz 1 KommZG und Art. 37 Abs. 1 Nr. 1 GO),  
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2. die Angelegenheiten, die im Interesse der Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland  oder 
eines  ihrer Länder geheim zu halten sind (Art. 9 BaySchFG i. V. m. Art. 36 Abs. 2 und Art. 
26 Abs. 1 Satz 1 KommZG und Art. 37 Abs. 1 Nr. 3 GO). 

 

(2) Zu den Aufgaben des Schulverbandsvorsitzenden nach Abs. 1 Nr. 1 gehören insbesondere 
auch: 
 

a) die Bewirtschaftung von Haushaltsmitteln im Vollzug zwingender Rechtsvorschriften und im 
Rahmen von Richtlinien der Schulverbandsversammlung, in denen die Leistungen nach 
Voraussetzung und Höhe festgelegt sind; im Übrigen bis zu einem Betrag von 5.000,00 Euro 
im Einzelfall, 

 

b) die Entscheidung über überplanmäßige Ausgaben bis zu einem Betrag von 5.000,00 Euro und 
über außerplanmäßige Ausgaben bis zu einem Betrag von 2.500,00 Euro im Einzelfall, soweit 
sie unabweisbar sind und die Deckung gewährleistet ist (Art. 9 BaySchFG i. V. m. Art. 26 Abs. 
1 Satz 1 und Art. 40 Abs. 1 KommZG und Art. 66 Abs. 1 Satz 1 GO), 

 

c) der Abschluss von Verträgen, die Lieferungen und Leistungen an den Schulverband zum 
Gegenstand haben, sowie die Wahrnehmung von Rechten und Pflichten des Schulverbands 
aus solchen Verträgen, bis zu einer Wertgrenze von 5.000,00 Euro, 

 

d) der Abschluss sonstiger Rechtsgeschäfte, die Verpflichtungen des Schulverbands beinhalten, 
bis zu einer Wertgrenze von 5.000,00 Euro 

 

e) die Entscheidung über die Einstellung, Höhergruppierung und Entlassung von Arbeitnehmern 
bis zur Entgeltgruppe 8 des TVöD oder bis zu einem entsprechendem Entgelt (Hausmeister 
und Reinigungskräfte) 

 

(3) Bei wiederkehrenden Leistungen ist für die Bemessung von Wertgrenzen nach Abs. 2 der 
Zeitraum maßgeblich, für den die rechtliche Bindung bestehen soll; ist dieser Zeitraum nicht 
bestimmbar, so ist der zehnfache Jahresbetrag anzusetzen. 
 

(4) Soweit die Aufgaben nach Abs. 2 nicht unter Art. 9 BaySchFG i. V. m. Art. 36 Abs. 2 und Art. 
26 Abs. 1 Satz 1 KommZG und Art. 37 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 GO fallen, werden sie hiermit dem 
Schulverbandsvorsitzenden gemäß Art. 9 BaySchFG i. V. m. Art. 36 Abs. 2 und Art. 26 Abs. 1 Satz 
1 KommZG und Art. 37 Abs. 2 GO zur selbstständigen Erledigung übertragen. 
 

(5) 1Dem Schulverbandsvorsitzenden stehen für die Erledigung seiner Geschäfte die Bediensteten 
der Mitgliedsgemeinde Markt Pfeffenhausen zur Seite (Art. 9 BaySchFG i. V. m. Art. 36 Abs. 4 
KommZG). 2Er weist ihnen ihr Arbeitsgebiet zu. 3Er kann ihnen dabei in laufenden 
Angelegenheiten auch das Zeichnungsrecht übertragen. 4Geschäftsverteilung und 
Befugnisregelung sollen übereinstimmen. 
 

(6) Die Kassengeschäfte des Schulverbands werden aufgrund des § 3 der Satzung des 
Schulverbands von der Gemeindekasse der Mitgliedsgemeinde Markt Pfeffenhausen geführt. 
 

(7) Wenn Mitglieder der Schulverbandsversammlung nicht schon als Bürgermeister oder 
Gemeinderäte oder Gemeindebedienstete nach Art. 56a Abs. 3 GO verpflichtet wurden, hat der 
Schulverbandsvorsitzende sie, bevor sie mit Angelegenheiten befasst werden, die im Interesse der 
Sicherheit oder anderer wichtiger Belange der Bundesrepublik Deutschland oder eines ihrer 
Länder Unbefugten nicht bekannt werden dürfen, schriftlich besonders zu verpflichten, alle solche 
Angelegenheiten geheim zu halten. 
 

§ 6 Vertretung des Schulverbandes nach außen 
 

(1) Die Befugnis des Schulverbandsvorsitzenden zur Vertretung des Schulverbands nach außen 
bei der Abgabe und Entgegennahme von rechtserheblichen Erklärungen (Art. 9 BaySchFG i. V. m. 
Art. 36 Abs. 1 Satz 1 KommZG) beschränkt sich auf den Vollzug der einschlägigen Beschlüsse der 
Schulverbandsversammlung, soweit der Schulverbandsvorsitzende nicht gemäß § 5 Absätze 1 bis 
4 der Geschäftsordnung zum selbstständigen Handeln befugt ist. 
 

(2) 1Der Schulverbandsvorsitzende kann im Rahmen seiner Vertretungsbefugnis anderen in § 5 
Abs. 5 genannten Personen schriftlich, unter Angabe der Amtsbezeichnung und vermittels 
handschriftlicher Unterzeichnung Vollmacht zur Vertretung des Schulverbands erteilen (Art. 9 
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BaySchFG i. V. m. Art. 37 Abs. 1 Satz 3 KommZG). 2Die Geschäftsleitung vertritt den 
Schulverband nach außen im Rahmen der ihr nach Art. 9 BaySchFG i. V. m. Art. 39 Abs. 2 Satz 2 
KommZG übertragenen Aufgaben (Art. 9 BaySchFG i. V. m. Art. 39 Abs. 2 Satz 3 KommZG). 
 

§ 7 Sonstige Geschäfte 
 

Weitere Geschäfte dürfen dem Schulverbandsvorsitzenden zur selbstständigen Erledigung nicht 
übertragen werden. 
 

2. STELLVERTRETUNG 

§ 8 Stellvertreter des Schulverbandsvorsitzenden 

(1) Der Schulverbandsvorsitzende wird im Falle seiner Verhinderung durch den von der 
Schulverbandsversammlung aus ihrer Mitte gewählten Stellvertreter des Schulverbands-
vorsitzenden vertreten. 
 

(2) Der Stellvertreter des Schulverbandsvorsitzenden übt im Verhinderungsfall die gesamten 
gesetzlichen und geschäftsordnungsmäßigen Befugnisse des Schulverbandsvorsitzenden aus (§§ 
4–7 der Geschäftsordnung). 
 

(3) 1Ein Fall der Verhinderung liegt vor, wenn die zu vertretende Person aus tatsächlichen oder 
rechtlichen Gründen, insbesondere wegen Abwesenheit, Urlaub, Krankheit, vorläufiger Dienst-
enthebung oder persönlicher Beteiligung nicht in der Lage ist, ihr Amt auszuüben. 2Ist die zu 
vertretende Person bei Abwesenheit gleichwohl dazu in der Lage, die Amtsgeschäfte auszuüben 
und bei Bedarf wieder rechtzeitig vor Ort zu sein, liegt ein Fall der Verhinderung nicht vor. 
 

(4) Der Schulverbandsvorsitzende kann seine Aufgaben und Befugnisse als Schulverbands-
vorsitzender nicht ganz oder teilweise auf seinen allgemeinen Stellvertreter in seiner Gemeinde 
oder gemäß Art. 39 Abs. 2 GO auf eine dort genannte sonstige Person übertragen. 

 
B. DER GESCHÄFTSGANG 

I. ALLGEMEINES 

§ 9 Verantwortung für den Geschäftsgang 

(1) 1Die Schulverbandsversammlung und der Schulverbandsvorsitzender sorgen für den 
ordnungsgemäßen Gang der Geschäfte, insbesondere für den Vollzug der gesetzlichen 
Vorschriften im eigenen Wirkungskreis und für die Durchführung der gesetzmäßigen Anordnungen 
und Weisungen der Staatsbehörden. 2Sie schaffen die dazu erforderlichen Einrichtungen (Art. 9 
BaySchFG i. V. m. Art. 26 Abs. 1 Satz 1 KommZG und Art. 56 Abs. 2 und Art. 59 Abs. 1 GO). 
 

(2) 1Eingaben und Beschwerden an die Schulverbandsversammlung (Art. 9 BaySchFG i. V. m. Art. 
26 Abs. 1 Satz 1 KommZG und Art. 56 Abs. 3 GO) werden von der Verwaltung des Schulverbands 
vorbehandelt und sodann der Schulverbandsversammlung vorgelegt. 2Eingaben, die in den 
Zuständigkeitsbereich des Schulverbandsvorsitzenden (§ 5 Abs. 1 und 2) fallen, erledigt dieser in 
eigener Zuständigkeit; er unterrichtet die Schulverbandsversammlung, wenn und soweit das nach 
den Umständen der Eingabe nicht unterbleiben kann. 
 

§ 10 Sitzungen, Beschlussfähigkeit 
 

(1) 1Die Schulverbandsversammlung beschließt in Sitzungen (Art. 9 BaySchFG i. V. m. Art. 26 
Abs. 1 Satz 1 KommZG und Art. 47 Abs. 1 GO). 2Eine Beschlussfassung durch mündliche 
Befragung außerhalb der Sitzungen oder im Umlaufverfahren ist ausgeschlossen.  
 

(2) Die Schulverbandsversammlung ist beschlussfähig, wenn sämtliche Mitglieder ordnungsgemäß 
geladen sind und die Mehrheit der Mitglieder anwesend und stimmberechtigt ist (Art. 9 BaySchFG 
i. V. m. Art. 33 Abs. 1 Satz 1 KommZG). 
 

(3) 1Wird die Schulverbandsversammlung wegen Beschlussunfähigkeit, die nicht auf der 
persönlichen Beteiligung der Mehrheit der Verbandsräte beruht, zum zweiten Mal zur Verhandlung 
über denselben Gegenstand zusammengerufen, so ist sie ohne Rücksicht auf die Zahl der 



Seite 289 

Amtsblatt des Landkreises Landshut Nr. 33 vom 09.07.2020 

Erschienenen beschlussfähig. 2Bei der zweiten Einladung muss auf diese Bestimmung eigens 
hingewiesen werden (Art. 9 BaySchFG i. V. m. Art. 33 Abs. 1 Satz 3 KommZG). 
 

§ 11 Öffentliche Sitzung 
 

(1) Die Sitzungen der Schulverbandsversammlung sind öffentlich, soweit nicht Rücksichten auf das 
Wohl der Allgemeinheit oder auf berechtigte Ansprüche Einzelner entgegenstehen (Art. 9 
BaySchFG i. V. m. Art. 26 Abs. 1 Satz 1 KommZG und Art. 52 Abs. 2 GO). 
 

(2) 1Zu den öffentlichen Sitzungen der Schulverbandsversammlung hat jedermann Zutritt, soweit 
der für Zuhörer bestimmte Raum ausreicht. 2Soweit erforderlich, wird die Zulassung durch die 
Ausgabe von Platzkarten geregelt. 3Für die Medien ist stets eine angemessene Zahl von Plätzen 
freizuhalten. 4Rundfunk- und Fernsehaufnahmen bedürfen der Zustimmung des 
Schulverbandsvorsitzenden und der Schulverbandsversammlung. 
 

(3) Zuhörer, welche die Ordnung der Sitzung stören, können durch den 
Schulverbandsvorsitzenden aus dem Sitzungssaal gewiesen werden (Art. 9 BaySchFG i. V. m. Art. 
26 Abs. 1 Satz 1 KommZG und Art. 53 Abs. 1 GO). 
 

§ 12 Nicht öffentliche Sitzungen 

(1) In nicht öffentlicher Sitzung werden grundsätzlich behandelt: 
 

1. Personalangelegenheiten in Einzelfällen, 
2. Rechtsgeschäfte in Grundstücksangelegenheiten, 
3. Angelegenheiten, die dem Sozial- oder Steuergeheimnis unterliegen, 
4. sonstige Angelegenheiten, deren Geheimhaltung durch Gesetz vorgeschrieben oder nach der 

Natur der Sache erforderlich ist. 
 

(2) Zu nicht öffentlichen Sitzungen können im Einzelfall durch Beschluss Personen, die der 
Schulverbandsversammlung nicht angehören, hinzugezogen werden, wenn deren Anwesenheit für 
die Behandlung des jeweiligen Beratungsgegenstandes erforderlich ist. 
 

(3) Die in nicht öffentlicher Sitzung gefassten Beschlüsse gibt der Schulverbandsvorsitzende der 
Öffentlichkeit bekannt, sobald die Gründe für die Geheimhaltung weggefallen sind (Art. 9 
BaySchFG i. V. m. Art. 26 Abs. 1 Satz 1 KommZG und Art. 52 Abs. 3 GO). 

 

II. VORBEREITUNG DER SITZUNGEN 

§ 13 Einberufung 
 

(1) 1Der Schulverbandsvorsitzende beruft die Sitzungen der Schulverbandsversammlung ein, 
wenn die Geschäftslage es erfordert, jedoch jährlich mindestens einmal, oder wenn ein Viertel der 
Mitglieder der Schulverbandsversammlung es schriftlich unter Angabe des 
Beratungsgegenstandes beantragt (Art. 9 Abs. 4 BaySchFG). 2Im Fall des Art. 9 Abs. 4 Satz 2 
BaySchFG (Antrag eines Viertels der gesetzlichen Zahl der Mitglieder) beruft er die Sitzung der 
Schulverbandsversammlung innerhalb einer Woche ab Eingang des Antrags bei ihm zu einem 
möglichst nahe liegenden Termin schriftlich und unter Angabe des Beratungsgegenstandes ein. 
 

(2) 1Die Sitzungen finden im großen Sitzungssaal des Rathauses in Pfeffenhausen statt, soweit im 
Einzelfall nicht etwas anderes bestimmt wird. 2Sie beginnen um 09.00 Uhr. 3In der Einladung (§ 15) 
kann im Einzelfall etwas anderes bestimmt werden. 
 

§ 14 Tagesordnung 
 

(1) 1Der Schulverbandsvorsitzende setzt die Tagesordnung fest. 2Rechtzeitig eingegangene 
Anträge von Mitgliedern der Schulverbandsversammlung setzt der Schulverbandsvorsitzende 
möglichst auf die Tagesordnung der nächsten Sitzung. 3Ist das nicht möglich, sind die Anträge in 
jedem Fall auf die Tagesordnung der übernächsten Sitzung der Schulverbandsversammlung zu 
setzen. 4Eine materielle Vorprüfung findet nicht statt. 
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(2) In der Tagesordnung sind die Beratungsgegenstände einzeln und inhaltlich konkretisiert zu 
benennen, damit es den Mitgliedern der Schulverbandsversammlung ermöglicht wird, sich auf die 
Behandlung der jeweiligen Gegenstände vorzubereiten. 
 

(3) 1Die Tagesordnung für öffentliche Sitzungen ist jeweils unter Angabe von Ort und Zeit der 
Sitzung spätestens am dritten Tag vor der Sitzung der Öffentlichkeit durch Anschlag an der 
Gemeindetafel in Pfeffenhausen bekannt zu geben (Art. 9 BaySchFG i. V. m. Art. 26 Abs. 1 Satz 1 
KommZG und Art. 52 Abs. 1 GO). 2Die Tagesordnung nicht öffentlicher Sitzungen wird nicht 
bekannt gegeben. 
 

(4) Den örtlichen Medien soll die Tagesordnung jeder öffentlichen Sitzung rechtzeitig mitgeteilt 
werden. 
 

§ 15 Form und Frist für die Einladung 
 

(1) 1Die Mitglieder der Schulverbandsversammlung werden schriftlich unter Beifügung der 
Tagesordnung zu den Sitzungen eingeladen. 2Der Tagesordnung sollen weitere 
Unterlagen beigefügt werden, wenn und soweit das sachdienlich ist. 

 

(2) 1Die Ladungsfrist beträgt vier Tage; sie kann in dringenden Fällen auf drei Tage verkürzt 
werden. 2Der Sitzungstag und der Tag des Zugangs der Ladung werden bei der Berechnung der 
Frist nicht mitgerechnet. 
 

(3) Soll zum zweiten Mal über den gleichen Gegenstand verhandelt werden, so muss bei der 
Ladung hierauf unter Bekanntgabe der Tagesordnung darauf hingewiesen werden, dass die 
Schulverbandsversammlung ohne Rücksicht auf die Zahl der Erschienenen beschlussfähig ist (Art. 
9 BaySchFG i. V. m. Art. 33 Abs. 1 Satz 3 KommZG). 
 

(4) Für Wahlen gilt Absatz 3 entsprechend. 
 

§ 16 Anträge 
 

(1) Das Recht, Anträge in die Schulverbandsversammlung einzubringen, besitzen nur die 
Mitglieder der Schulverbandsversammlung. 
 

(2) 1Anträge, die in einer Sitzung behandelt werden sollen, sind schriftlich zu stellen und 
ausreichend zu begründen. 2Sie sollen spätestens bis zum achten Tag vor der Sitzung beim 
Schulverbandsvorsitzenden eingereicht werden. 3Soweit ein Antrag mit Ausgaben verbunden ist, 
die im Haushaltsplan nicht vorgesehen sind, soll er einen Deckungsvorschlag enthalten. 
 

(3) 1Verspätet eingehende oder erst unmittelbar vor oder während der Sitzung gestellte Anträge 
können nachträglich in die Tagesordnung aufgenommen werden, wenn  
1. die Angelegenheit dringlich ist und die Schulverbandsversammlung der Behandlung 

mehrheitlich zustimmt oder 
2. sämtliche Mitglieder der Schulverbandsversammlung anwesend sind und kein Mitglied der 

Behandlung widerspricht. 
2Ist noch eine Ermittlung oder Prüfung des Sachverhalts oder die Beiziehung abwesender 
Personen oder von Akten erforderlich, wird die Behandlung bis zur nächsten Sitzung 
zurückgestellt. 
 

(4) Anträge zur Geschäftsordnung oder einfache Sachanträge, z. B. Nichtbefassungsanträge, 
Zurückziehung eines Antrages, Änderungsanträge und ähnliche Anträge, können auch während 
der Sitzung und ohne Beachtung der Schriftform gestellt werden. 
 

III. SITZUNGSVERLAUF 

§ 17 Eröffnung der Sitzung 

1Der Schulverbandsvorsitzende eröffnet die Sitzung. 2Er stellt die ordnungsgemäße Ladung der 
Mitglieder der Schulverbandsversammlung sowie die Beschlussfähigkeit der 
Schulverbandsversammlung fest. 
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§ 18 Eintritt in die Tagesordnung 
 

(1) 1Die einzelnen Tagesordnungspunkte werden in der in der Tagesordnung festgelegten 
Reihenfolge behandelt. 2Die Reihenfolge kann durch Beschluss geändert werden. 
(2) 1Soll ein Tagesordnungspunkt in nicht öffentlicher Sitzung behandelt werden (§ 12), so wird 
darüber vorweg unter Ausschluss der Öffentlichkeit beraten und entschieden (Art. 9 BaySchFG i. 
V. m. Art. 26 Abs. 1 Satz 1 KommZG und Art. 52 Abs. 2 Satz 2 GO). 2Wird von vornherein zu einer 
nicht öffentlichen Sitzung eingeladen, gilt die Behandlung in nicht öffentlicher Sitzung als gebilligt, 
wenn und soweit nicht die Schulverbandsversammlung anders entscheidet. 
 

(3) 1Der Schulverbandsvorsitzende oder ein von ihm beauftragter Berichterstatter trägt den 
Sachverhalt der einzelnen Tagesordnungspunkte vor und erläutert ihn. 2Anstelle des mündlichen 
Vortrags kann auf schriftliche Vorlagen verwiesen werden. 
 

(4) Zu Tagesordnungspunkten, die in einem Ausschuss vorbehandelt worden sind, ist der 
Beschluss des Ausschusses bekannt zu geben. 
(5) 1Soweit erforderlich, können auf Anordnung des Schulverbandsvorsitzenden oder auf 
Beschluss der Schulverbandsversammlung der Schulleiter, die Vorsitzende des Elternbeirats, 
Sachverständige sowie Sachbearbeiter nach § 5 Abs. 5 dieser Geschäftsordnung zugezogen und 
gutachtlich gehört werden. 2Entsprechendes gilt für sonstige sachkundige Personen.  
 

(6) 1Der Schulverbandsvorsitzende kann zu allen — auch zu den nicht öffentlichen — Sitzungen 
Vertreter der Rechts- und Schulaufsichtsbehörden einladen. 2Vertreter dieser Aufsichtsbehörden 
haben auch ohne Einladung das Recht, an der Sitzung der Schulverbandsversammlung 
teilzunehmen, Art. 9 BaySchFG i. V. m. Art. 32 Abs. 3 Satz 1 KommZG. 
 

§ 19 Beratung der Sitzungsgegenstände 
 

(1) Nach der Berichterstattung über einen Tagesordnungspunkt, gegebenenfalls nach dem Vortrag 
des Schulleiters, der Geschäftsleiterin, der Vorsitzenden des Elternbeirats, der Sachverständigen 
oder der Sachbearbeiter nach § 5 Abs. 5 dieser Geschäftsordnung, eröffnet der 
Schulverbandsvorsitzende jeweils die Beratung. 
 

(2) 1Mitglieder der Schulverbandsversammlung, die nach den Umständen annehmen müssen, von 
der Beratung und Abstimmung zu einem bestimmten Punkt der Tagesordnung wegen persönlicher 
Beteiligung (Art. 9 BaySchFG i. V. m. Art. 26 Abs. 1 Satz 1 KommZG und Art. 49 Abs. 1 GO) 
ausgeschlossen zu sein, haben dies vor Beginn der Beratung dem Schulverbandsvorsitzenden 
unaufgefordert mitzuteilen. 2Entsprechendes gilt, wenn Anhaltspunkte dieser Art während der 
Beratung erkennbar werden. 3Das wegen persönlicher Beteiligung ausgeschlossene Mitglied hat 
während der Beratung und Abstimmung seinen Platz am Beratungstisch zu verlassen; es kann bei 
öffentlicher Sitzung im Zuhörerraum Platz nehmen, bei nicht öffentlicher Sitzung verlässt es den 
Raum. 
 

(3) 1Ein Sitzungsteilnehmer darf das Wort nur ergreifen, wenn es ihm vom Vorsitzenden erteilt 
wird. 2Der Vorsitzende erteilt das Wort in der Reihenfolge der Wortmeldungen; er kann es 
wiederholt erteilen. 3Bei gleichzeitiger Wortmeldung entscheidet der Vorsitzende über die 
Reihenfolge. 4Bei Wortmeldungen „zur Geschäftsordnung“ ist das Wort außer der Reihe sofort zu 
erteilen. 5Vertretern der Rechts- und Schulaufsichtsbehörden ist auf Antrag das Wort zu erteilen 
(Art. 9 BaySchFG i. V. m. Art. 32 Abs. 3 Satz 2 KommZG). 6Zuhörern kann das Wort erteilt 
werden, wenn die Schulverbandsversammlung mehrheitlich zugestimmt hat.  
 

(4) 1Die Redner sprechen von ihrem Platz aus; sie richten ihre Rede an die 
Schulverbandsversammlung. 2Die Redebeiträge müssen sich auf den jeweiligen 
Tagesordnungspunkt beziehen; Abweichungen vom Thema sind zu vermeiden. 
 

(5) 1Während der Beratung über einen Antrag sind nur zulässig: 
1. Anträge zur Geschäftsordnung, 
2. Zusatz- oder Änderungsanträge oder Anträge auf Zurückziehung des zu beratenden Antrags. 
2Über Anträge zur Geschäftsordnung ist sofort abzustimmen; eine Beratung zur Sache selbst 
findet insoweit nicht statt. 3Über Änderungsanträge ist in der Regel sofort zu beraten und 
abzustimmen. 
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(6) Wenn keine Wortmeldungen mehr vorliegen, wird die Beratung vom Vorsitzenden geschlossen. 
 

(7) 1Redner, die gegen die vorstehenden Regeln verstoßen, ruft der Vorsitzende zur Ordnung und 
macht sie auf den Verstoß aufmerksam. 2Bei weiteren Verstößen kann ihnen der Vorsitzende das 
Wort entziehen. 
 

(8) 1Mitglieder der Schulverbandsversammlung, die die Ordnung fortgesetzt erheblich stören, kann 
der Vorsitzende mit Zustimmung der Schulverbandsversammlung von der Sitzung ausschließen. 
2Über den Ausschluss von weiteren Sitzungen entscheidet die Schulverbandsversammlung (Art. 9 
BaySchFG i. V. m. Art. 26 Abs. 1 Satz 1 KommZG und Art. 53 Abs. 2 GO). 
 

(9) 1Der Vorsitzende kann die Sitzung unterbrechen oder aufheben, falls Ruhe und Ordnung im 
Sitzungssaal auf andere Weise nicht wiederhergestellt werden können. 2Eine unterbrochene 
Sitzung ist spätestens am nächsten Tag fortzuführen; einer neuerlichen Ladung hierzu bedarf es 
nicht. 3Die Beratung ist an dem Punkt fortzusetzen, an dem die Sitzung unterbrochen wurde. 4Der 
Vorsitzende gibt Zeit und Ort der Fortsetzung bekannt. 
 

§ 20 Abstimmung 
 

(1) 1Nach Abschluss der Beratung oder nach Annahme eines Antrags auf „Schluss der Beratung“ 
lässt der Vorsitzende über den Beratungsgegenstand abstimmen. 2Er vergewissert sich zuvor, ob 
die Beschlussfähigkeit (§ 10 Abs. 2 und 3) gegeben ist. 
 

(2) Stehen mehrere Anträge zur Abstimmung, so wird über sie in der nachstehenden Reihenfolge 
abgestimmt: 
1. Anträge zur Geschäftsordnung, 
2. Anträge, die mit dem Beschluss eines Ausschusses übereinstimmen; über sie ist vor allen 

anderen Anträgen zum gleichen Beratungsgegenstand abzustimmen, 
3. weitergehende Anträge; das sind die Anträge, die voraussichtlich einen größeren Aufwand 

erfordern oder einschneidendere Maßnahmen zum Gegenstand haben, 
4. früher gestellte Anträge vor später gestellten, sofern der spätere Antrag nicht unter die 

Nummern 1 bis 3 fällt. 
 

(3) 1Grundsätzlich wird über jeden Antrag insgesamt abgestimmt. 2Über einzelne Teile eines 
Antrags wird getrennt abgestimmt, wenn dies beschlossen wird oder der Vorsitzende eine Teilung 
vornimmt. 
 

(4) 1Vor der Abstimmung soll der Antrag verlesen werden. 2Der Vorsitzende formuliert die zur 
Abstimmung anstehende Frage so, dass sie mit „ja“ oder „nein“ beantwortet werden kann. 
3Grundsätzlich wird in der Reihenfolge „ja — nein“ abgestimmt. 
 

 (5) 1Beschlüsse werden in offener Abstimmung durch Handaufheben oder auf Beschluss der 
Schulverbandsversammlung durch namentliche Abstimmung mit einfacher Mehrheit der 
Abstimmenden gefasst, soweit nicht im Gesetz eine besondere Mehrheit vorgeschrieben ist. 2Bei 
Stimmengleichheit ist der Antrag abgelehnt (Art. 9 BaySchFG i. V. m. Art. 33 Abs. 2 KommZG). 
3Kein Mitglied der Schulverbandsversammlung darf sich der Stimme enthalten (Art. 9 BaySchFG i. 
V. m. Art. 26 Abs. 1 Satz 1 KommZG und Art. 48 Abs. 1 Satz 2 GO). 
 

(6) 1Die Stimmen sind, soweit erforderlich, durch den Vorsitzenden zu zählen. 2Das 
Abstimmungsergebnis ist unmittelbar nach der Abstimmung bekannt zu geben; dabei ist 
festzustellen, ob der Antrag angenommen oder abgelehnt ist. 
(7) 1Über einen bereits zur Abstimmung gebrachten Antrag können in derselben Sitzung die 
Beratung und Abstimmung nicht nochmals aufgenommen werden, wenn nicht deren sofortige 
Wiederholung durch alle Mitglieder verlangt wird, die an der Abstimmung teilgenommen haben. 2In 
einer späteren Sitzung kann, soweit gesetzlich nichts anderes vorgesehen, ein bereits zur 
Abstimmung gebrachter Beratungsgegenstand insbesondere dann erneut behandelt werden, wenn 
neue Tatsachen oder neue gewichtige Gesichtspunkte vorliegen und der Beratungsgegenstand 
ordnungsgemäß auf die Tagesordnung gesetzt wurde. 
 

(8) Beschlüsse der Schulverbandsversammlung sind nicht deshalb ungültig, weil Mitglieder im 
Widerspruch zu Weisungen der von ihnen vertretenen Mitgliedsgemeinden abgestimmt haben (Art. 
9 BaySchFG i. V. m. Art. 33 Abs. 2 Satz 5 KommZG). 
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§ 21 Wahlen 
 

(1) Für Entscheidungen der Schulverbandsversammlung, die im Bayerischen Schulfinanzierungs-
gesetz oder in anderen Rechtsvorschriften als Wahlen bezeichnet werden, gilt Art. 9 BaySchFG i. 
V. m. Art. 33 Abs. 3 KommZG. 
 

(2) 1Wahlen werden in geheimer Abstimmung mit Stimmzetteln vorgenommen. 2Ungültig sind 
insbesondere leere Stimmzettel und solche Stimmzettel, die den Namen des/der Gewählten nicht 
eindeutig ersehen lassen. 
 

(3) 1Gewählt ist, wer mehr als die Hälfte der abgegebenen gültigen Stimmen erhält. 2Wird diese 
Mehrheit im ersten Wahlgang nicht erreicht, so findet Stichwahl unter den beiden Bewerbern mit 
den höchsten Stimmenzahlen statt. 3Haben im ersten Wahlgang von mehreren Bewerbern drei 
oder mehr die gleiche höchste Stimmenzahl erhalten oder stehen an zweiter Stelle zwei oder mehr 
Bewerber mit gleichen Stimmenzahlen, so entscheidet das Los darüber, wer von den Bewerbern 
mit gleicher Stimmenzahl in die Stichwahl zu bringen ist. 4Bei Stimmengleichheit in der Stichwahl 
entscheidet gleichfalls das Los (Art. 9 BaySchFG i. V. m. Art. 33 Abs. 3  KommZG). 
 

§ 22 Anfragen 

Die Mitglieder der Schulverbandsversammlung können in jeder Sitzung nach Erledigung der 
Tagesordnung an den Vorsitzenden Anfragen über solche Gegenstände richten, die nicht auf der 
Tagesordnung stehen. 2Nach Möglichkeit sollen solche Anfragen sofort durch den Vorsitzenden 
oder anwesenden Geschäftsleiter oder Sachbearbeiter nach § 5 Abs. 5 der Geschäftsordnung 
beantwortet werden. 3Ist das nicht möglich, so werden sie in der nächsten Sitzung beantwortet. 
4Eine Aussprache über Anfragen findet in der Sitzung nicht statt.  
 

§ 23 Beendigung der Sitzung 
 

Nach Behandlung der Tagesordnung und etwaiger Anfragen schließt der Schulverbands-
vorsitzende die Sitzung. 
 

IV. SITZUNGSNIEDERSCHRIFT 

§ 24 Form und Inhalt 

(1) 1Über die Sitzungen der Schulverbandsversammlung werden Niederschriften gefertigt, deren 
Inhalt sich nach Art. 9 BaySchFG i. V. m. Art. 26 Abs. 1 Satz 2 KommZG und Art. 54 Abs. 1 GO 
richtet. 2Die Niederschriften werden getrennt nach öffentlichen und nicht öffentlichen 
Tagesordnungspunkten geführt. 3Für die Niederschrift findet ein Protokollbuch Verwendung.  
 

(2) 1Als Hilfsmittel für das Anfertigen der Niederschrift können analoge oder digitale Tonaufnahmen 
erstellt werden. 2Sie müssen unverzüglich nach Genehmigung der Niederschrift   gelöscht werden 
und dürfen Außenstehenden nicht zugänglich gemacht werden. 
 

(3) 1Ist ein Mitglied der Schulverbandsversammlung bei einer Beschlussfassung abwesend, so ist 
dies in der Niederschrift besonders zu vermerken. 2Jedes Mitglied der Schulverbandsversammlung 
kann verlangen, dass in der Niederschrift festgehalten wird, wie es abgestimmt hat (Art. 9 
BaySchFG i. V. m. Art. 26 Abs. 1 Satz 1 KommZG und Art. 54 Abs. 1 Satz 3 GO). 
 

(4) Die Niederschrift ist vom Schulverbandsvorsitzenden und vom Schriftführer zu unterzeichnen 
und von der Schulverbandsversammlung zu genehmigen (Art. 9 BaySchFG i. V. m. Art. 26 Abs. 1 
Satz 1 KommZG und Art. 54 Abs. 2 GO). 
 

(5) Neben der Niederschrift werden Anwesenheitslisten geführt.  
 

§ 25 Einsichtnahme und Abschrifterteilung 
 

(1) In die Niederschriften über öffentliche Sitzungen können alle im Gebiet des Schulverbandes 
wohnenden Bürger Einsicht nehmen, ebenso außerhalb dieses Gebiets wohnende Personen in 
Angelegenheiten, die ihren Grundbesitz oder ihre gewerbliche Niederlassung im Gebiet des 
Schulverbands betreffen (Art. 9 BaySchFG i. V. m. Art. 26 Abs. 1 Satz 1 KommZG und Art. 54 Abs. 
3 Satz 2 GO). 
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(2) 1Mitglieder der Schulverbandsversammlung können jederzeit die Niederschriften über 
öffentliche und nicht öffentliche Sitzungen einsehen und sich Abschriften der in öffentlicher Sitzung 
gefassten Beschlüsse erteilen lassen (Art. 9 BaySchFG i. V. m. Art. 26 Abs. 1 Satz 1 KommZG 
und Art. 54 Abs. 3 Satz 1 GO). 2Abschriften von Beschlüssen, die in nicht öffentlicher Sitzung 
gefasst wurden, können sie verlangen, wenn die Gründe für die Geheimhaltung weggefallen sind 
(Art. 9 BaySchFG i. V. m. Art. 26 Abs. 1 Satz 1 KommZG und Art. 52 Abs. 3 und Art. 54 Abs. 3 
Satz 1 GO). 
 
(3) In Rechnungsprüfungsangelegenheiten können die Mitglieder der Schulverbandsversammlung 
jederzeit die Berichte über die Prüfung einsehen (Art. 9 BaySchFG i. V. m. Art. 26 Abs. 1 Satz 1 
KommZG und Art. 102 Abs. 5 GO); Abschriften werden nicht erteilt. 
 

V. GESCHÄFTSGANG DER AUSSCHÜSSE 

§ 26 Geschäftsgang der Ausschüsse 
 

(1) 1Für den Geschäftsgang der Ausschüsse gelten die §§ 9 bis 25 sinngemäß. 2Mitglieder der 
Schulverbandsversammlung, die einem Ausschuss nicht angehören, erhalten die Ladungen zu 
den Sitzungen nebst Tagesordnung nachrichtlich. 
 

(2) 1Mitglieder der Schulverbandsversammlung können in öffentlichen und nicht öffentlichen 
Sitzungen eines Ausschusses, dem sie nicht angehören, als Zuhörer anwesend sein. 2Ein 
Mitspracherecht steht ihnen nicht zu. 3Berät ein Ausschuss über den Antrag eines Mitglieds der 
Schulverbandsversammlung, das diesem Ausschuss nicht angehört, so gibt der Ausschuss dem 
Antragsteller Gelegenheit, seinen Antrag mündlich zu begründen.  

 

C. SCHLUSSVORSCHRIFTEN 

§ 27 Anwendbare Vorschriften 
 

Soweit diese Geschäftsordnung keine besondere Regelung enthält, gelten die Bestimmungen des 
KommZG  und der GO. 

 

§ 28 Bekanntmachungen 
 

(1) Die Verbandssatzung wird von der Rechtsaufsichtsbehörde des Schulverbands in ihrem 
Amtsblatt bekannt gemacht (Art. 9 BaySchFG i. V. m. Art. 21 Abs. 1 Satz 1 KommZG). 
 

(2) Die sonstigen Satzungen des Schulverbands werden durch Veröffentlichung im Amtsblatt des 
Landkreises Landshut amtlich bekannt gemacht (Art. 9 BaySchFG i. V. m. Art. 24 Abs. 1 Satz 2 
KommZG). 
 

(3) Die Mitgliedsgemeinden des Schulverbands weisen auf die Veröffentlichung nach den 
Absätzen 1 und 2 gemäß den jeweils dort für die amtliche Bekanntmachung von gemeindlichen 
Satzungen geltenden Vorschriften amtlich hin (Art. 9 BaySchFG i. V. m. Art. 21 Abs. 2 und Art. 24 
Abs. 2 KommZG). 
 

(4) Für sonstige Bekanntmachungen gelten die in den Mitgliedsgemeinden bestehenden 
Vorschriften. 
 

§ 29 Änderung der Geschäftsordnung 
 

Vorstehende Geschäftsordnung kann nur durch Beschluss der Schulverbandsversammlung 
geändert werden. 
 

§ 30 Verteilung der Geschäftsordnung 
 

Jedem Mitglied der Schulverbandsversammlung ist ein Exemplar der Geschäftsordnung 
auszuhändigen. 

 

§ 31 In-Kraft-Treten 
 

(1) Diese Geschäftsordnung tritt mit Wirkung vom 01.05.2020 in Kraft. 
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(2) Zum gleichen Zeitpunkt tritt die Geschäftsordnung der Schulverbandsversammlung des 
Schulverbands Pfeffenhausen vom 25.07.2014 außer Kraft.  
 
Pfeffenhausen, 18.06.2020 
 
Gez. 
Florian Hölzl 
Vorsitzender der 
Schulverbandsversammlung 
 
(Nr. 20 – 0280.1 vom 07.07.2020) 
 
 
 

Satzung zur Regelung von Fragen  

der Verfassung des Schulverbands  

(Verbandssatzung) 
 

Die Schulverbandsversammlung des Schulverbands Pfeffenhausen 
 (nachfolgend stets Schulverbandsversammlung genannt) 
 

erlässt aufgrund des Art. 9 des Bayerischen Schulfinanzierungsgesetzes (BaySchFG) — BayRS 
2230-7-1-K — i.V.m. Art. 1 Abs. 3, Art. 19 Abs. 1 Nr. 1 und Nr. 5 sowie Abs. 2 Nrn. 1, 2 und 5, Art. 
29 Satz 2, Art. 30 Abs. 2, Art. 43 Abs. 1 und 2,  Art. 47 Abs.6 und Art. 26 Abs. 1 Satz 1 des 
Gesetzes über die kommunale Zusammenarbeit (KommZG) — BayRS 2020-6-1-I — sowie Art. 
20a und Art. 32 Abs. 1 der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern (GO) — BayRS 2020-1-1-I 
— folgende 

Satzung 
 zur Regelung von Fragen der Verfassung des Schulverbands Pfeffenhausen 

(Verbandssatzung): 
 

§ 1 Name und Sitz des Schulverbands 
 

(1) Der Schulverband führt folgenden Namen: Schulverband Pfeffenhausen 
 

(2) Der Schulverband hat seinen Sitz in Pfeffenhausen. 
 

§ 2 Ausschüsse 
 

(1) Die Schulverbandsversammlung bestellt zur Prüfung der Jahresrechnung einen 
Rechnungsprüfungsausschuss, bestehend aus dem Vorsitzenden und einem ehrenamtlichen 
Mitglied der Schulverbandsversammlung.  
 

(2) Den Vorsitz im Rechnungsprüfungsausschuss führt ein von der Schulverbandsversammlung 
bestelltes ehrenamtliches Mitglied der Schulverbandsversammlung. 
 

§ 3 Kassengeschäfte 
 

Die Kassengeschäfte des Schulverbands werden von der Mitgliedsgemeinde Markt Pfeffenhausen 
geführt. 

§ 4 Entschädigung für besondere ehrenamtliche Tätigkeit 
 

(1) Der Schulverbandsvorsitzende, sein Stellvertreter und die übrigen Mitglieder der 
Schulverbandsversammlung (Schulverbandsräte) sind ehrenamtlich tätig, Art. 9 BaySchFG i. V. m. 
Art. 30 Abs. 1 Satz 1 KommZG. Die Tätigkeit der Schulverbandsräte erstreckt sich auf die 
Mitwirkung bei den Beratungen und Entscheidungen der Schulverbandsversammlung. Außerdem 
können einzelnen Mitgliedern besondere Verwaltungs- und Überwachungsbefugnisse nach 
näherer Vorschrift der Geschäftsordnung (§ 2 Absatz 3 und 4) übertragen werden. 
 

(2) Die Mitglieder der Schulverbandsversammlung, die der Schulverbandsversammlung kraft 
Amtes angehören, das sind die ersten Bürgermeister der am Schulverband beteiligten Gemeinden 
(Art. 9 Abs. 3 Satz 1 BaySchFG), haben einen Anspruch auf Ersatz ihrer Auslagen (Art. 9 
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BaySchFG i.V.m. Art. 30 Abs. 2 Satz 2 KommZG), soweit sie nicht Schulverbandsvorsitzender, 
Ausschussvorsitzender oder deren Stellvertreter sind.  
 

a)  Der Schulverbandsvorsitzende erhält für seine Tätigkeit eine monatliche Aufwands-
entschädigung in Höhe von 116,12 Euro brutto. Einheitliche Änderungen aller Grundgehälter 
der Besoldungsgruppen A gelten mit dem gleichen Vomhundertsatz für diese 
Aufwandsentschädigung.  

 

b)  Der Stellvertreter des Schulverbandsvorsitzenden erhält für seine Tätigkeit keine 
Aufwandsentschädigung, sondern das jeweils anfallende Sitzungsgeld.  

 

(3) Die übrigen Mitglieder der Schulverbandsversammlung erhalten für ihre Tätigkeit als 
Entschädigung ein Sitzungsgeld von je 35 Euro für die notwendige Teilnahme an Sitzungen der 
Schulverbandsversammlung oder eines Ausschusses.  
 

(4) Die Mitglieder der Schulverbandsversammlung erhalten ferner 
a) für auswärtige Tätigkeit Reisekostenvergütung nach den für die Beamten des Freistaats 

Bayern geltenden Rechtsvorschriften; als Dienstreise gilt nicht der Weg zu den Sitzungen der 
Schulverbandsversammlung, die an dem üblichen Sitzungsort, insbesondere an dem in § 13 
Abs. 2 der Geschäftsordnung des Schulverbands genannten Ort stattfinden; 

b) wenn sie Angestellte oder Arbeiter sind, Entschädigung für den nachgewiesenen 
Verdienstausfall; 

 

(5) Die Entschädigungsleistungen nach Abs. 4 werden nur auf Antrag gewährt. 
 

(6) Etwaige Ablieferungspflichten nach Art. 9 Abs. 1 BaySchFG i. V. m. Art. 30 Abs. 2 Satz 2 
KommZG und Art. 20a Abs. 4 GO sowie Art. 30 Abs. 2 Satz 3 letzter Halbsatz KommZG sind 
erfüllt, wenn die Ablieferung gegenüber der Gemeinde erfolgt, in der das Mitglied der 
Schulverbandsversammlung ein kommunalpolitisches Ehrenamt ausübt. 

§ 5 Ausscheiden von Mitgliedern 
 

Scheidet infolge der Veränderung des Schulsprengels ein Verbandsmitglied aus dem Schul-
verband aus, so findet eine Vermögensauseinandersetzung zwischen dem Schulverband und dem 
ausscheidenden Verbandsmitglied statt, Art. 9 BaySchFG i. V. m. Art. 47 Abs. 6 KommZG. 
 

§ 6 In-Kraft-Treten 
 

(1) Die Satzung tritt am 01.05.2020 in Kraft. 
 

(2) Gleichzeitig tritt die Satzung zur Regelung von Fragen der Verfassung des Schulverbands vom 
25.07.2014 außer Kraft. 
 
Pfeffenhausen, 18.06.2020 
Schulverband Pfeffenhausen 
 
Gez. 
Florian Hölzl 
Vorsitzender der 
Schulverbandsversammlung 
 

(Nr. 20 – 0280.1 vom 07.07.2020) 
 
 
 

Geschäftsordnung  

des 

Zweckverbands zur Abwasserbeseitigung Niederaichbach – Wörth 

Der Zweckverband zur Abwasserbeseitigung Niederaichbach – Wörth gibt sich aufgrund Art. 26 
Abs. 1 des Gesetzes über die kommunale Zusammenarbeit (KommZG) in der aktuellen Fassung in 
Verbindung mit Art. 45 Abs. 1 der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern (GO) in der 
aktuellen Fassung folgende 
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Geschäftsordnung (GeschO): 

I. Die Verbandsversammlung und ihre Ausschüsse 

§ 1 

Verbandsversammlung 

Die Verbandsversammlung nimmt die Aufgaben des Zweckverbands nach Art. 34 Abs. 2 KommZG 
und § 4 der Verbandssatzung wahr. 

§ 2 

Verbandsausschuss (Werkausschuss) 

entfällt 

§ 3 

Weitere Ausschüsse 

(1) Die Verbandsversammlung kann Ausschüsse jederzeit bilden und auflösen. § 4 der 
Verbandssatzung bleibt unberührt. 
 

(3) Die Verbandsversammlung überträgt die Beschlussfassung in allen Angelegenheiten, die 
weder ihr selbst noch dem Verbandsvorsitzenden vorbehalten sind dem 
Rechnungsprüfungsausschuss für Angelegenheiten der örtlichen Rechnungsprüfung. 

§ 4 

Verbandsräte 

(1) Den Verbandsräten stehen in Verbandsangelegenheiten Befugnisse außer der Teilnahme an 
der Verbandsversammlung nur zu, wenn und soweit ihnen bestimmte Angelegenheiten durch 
Beschluss der Verbandsversammlung ausdrücklich übertragen werden. 

(2) Über die Gewährung von Akteneinsicht durch die Verbandsräte/-rätinnen oder deren 
Stellvertreter/-innen entscheidet der Verbandsvorsitzende nach pflichtgemäßem Ermessen. 

(3) Verbandsräte/-rätinnen können bei Sitzungen eines Ausschusses, dem sie nicht angehören, als 
Zuhörer anwesend sein, auch wenn die Ausschusssitzung nicht öffentlich ist. Ein Mitspracherecht 
steht ihnen jedoch nicht zu. 

(4) Ist ein/e Verbandsrat/-rätin gemäß Art. 26 Abs. 1 KommZG in Verbindung mit Art. 49 GO 
wegen Befangenheit oder persönlicher Betroffenheit von Beratungen und Abstimmungen 
ausgeschlossen, so muss er den Sitzungsraum verlassen, wenn Beratung und Beschlussfassung 
in nichtöffentlicher Sitzung erfolgen. Dies gilt auch für die Entscheidung über die Voraussetzungen 
des Ausschlusses. 

II. Der Verbandsvorsitzende und seine Befugnisse 

§ 5 

Verbandsvorsitzender 

(1) Der Verbandsvorsitzende bereitet die Tagesordnungspunkte der Verbandsversammlung vor 
und vollzieht deren Beschlüsse, soweit der Vollzug nicht anderen übertragen worden ist. Falls er 
die Beschlüsse als rechtswidrig beanstandet und den Vollzug aussetzt, hat er die 
Verbandsversammlung in der nächsten Sitzung zu informieren. 

(2) Der Verbandsvorsitzende erledigt in eigener Zuständigkeit die laufenden Angelegenheiten, die 
für den Verband keine grundsätzliche Bedeutung haben und keine erheblichen Verpflichtungen 
erwarten lassen. Laufende Angelegenheiten sind insbesondere: 

1. nach gesetzlichen Vorschriften, Satzungen, Tarifen, Ordnungen und dergleichen 
abzuschließende Geschäfte des täglichen Verkehrs, 

2. im täglichen Verkehr sonst abzuschließende Kauf-, Miet-, Pacht-, Werk-, Dienst- und 
Gestattungsverträge, 

3. sonstige Geschäfte, die einen Geldwert von 5.000,00 € im Einzelfall nicht übersteigen oder 
wiederkehrende Verpflichtungen, sofern die Gesamtverpflichtung 5.000,00 € nicht 
übersteigt, 
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4. die Vergabe von Bauaufträgen soweit sie den Betrag von 10.000,00 € im Einzelfall nicht 
übersteigen 

(3) Der Verbandsvorsitzende hat die Verbandskläranlage in Planung, Bau, Betrieb und Verwaltung 
zu überwachen. 

(4) Der Verbandsvorsitzende ist befugt, im Rahmen der verfügbaren Mittel Anschaffungen von 
Geschäfts- und Betriebsbedarf im Einzelfall bis zum Höchstbetrag von 10.000,00 € zu tätigen. Die 
Verbandsversammlung kann diese Ermächtigung für einzelne Angelegenheiten bis auf 30.000,00 
€ erhöhen. 

(5) Der Verbandsvorsitzende ist befugt, im Rahmen der verfügbaren Mittel Unterhaltungs- und 
Instandsetzungsarbeiten im Einzelfall bis zu einem Betrag von 10.000,00 € in Auftrag zu geben. 

(6) Der Verbandsvorsitzende ist im Rahmen der verfügbaren Mittel zum Abschluss von Verträgen 
über den Erwerb oder Tausch von Grundstücken bis zum Wert von 10.000,00 € im Einzelfall 
berechtigt. Außerdem ist er zum Erwerb von Rechten an Grundstücken zugunsten des Verbandes 
befugt; hierzu gehören insbesondere Grunddienstbarkeiten, Gestattungs- und Nutzungsverträge. 
er kann ferner unbebauten und für betriebliche Zwecke nicht benötigte Grundstücke oder 
Grundstücksteile des Zweckverbandes verpachten. 

(7) Der Verbandsvorsitzende kann über bewegliches Anlagevermögen im Wert bis zu 10.000,00 € 
im Einzelfall verfügen. Der Verbandsvorsitzende ist befugt, dem Verbandszweck dienende 
bewegliche Sachen kurzfristig an Dritte zur Benutzung überlassen, soweit sie vorübergehend 
entbehrlich sind. 

(8) der Verbandsvorsitzende überwacht den rechtzeitigen Eingang der Entgelte und der 
Einnahmen für sonstige Leistungen des Verbands. 

§ 6 

Unaufschiebbare Angelegenheiten 

(1) Der Verbandsvorsitzende unterrichtet die Verbandsversammlung in der nächsten Sitzung über 
die von ihm besorgten dringlichen Anordnungen und unaufschiebbaren Geschäfte. 

(2) Bei Notständen im Betrieb oder bei dringlichen betriebstechnischen Maßnahmen hat der 
Verbandsvorsitzende umgehend die Verbandsversammlung zu einer Sitzung einzuberufen. 

§ 7 

Personalangelegenheiten 

(1) In Personalangelegenheiten hat der Verbandsvorsitzende insbesondere folgende Aufgaben: 

1. Führung der Dienstaufsicht und Ausübung der übrigen Befugnisse eines Vorgesetzten, 
2. Abschluss von Dienst- und Arbeitsverträgen aller Art aufgrund von Beschlüssen der 

Verbandsversammlung, 
3. Regelung aller innerdienstlichen Angelegenheiten. 

(2) Der Verbandsvorsitzende ist berechtigt, im Rahmen der zur Verfügung stehenden Stellen und 
Mittel, Hilfskräfte vorübergehend zu beschäftigen. 

§ 8 

Kassen- und Rechnungswesen 

(1) Der Verbandsvorsitzende ist zur Aufnahme von Kassenkrediten im Rahmen des 
haushaltsmäßig festgesetzten Höchstbetrags befugt. 

(2) Er hat sich laufen über den Zustand und die Führung der Verbandskasse zu8 unterrichten. Die 
regelmäßigen Kassenprüfungen bzw. die unvermuteten Kassenprüfungen sind vom 
Verbandsvorsitzenden vorzunehmen. 

(3) Die Kassengeschäfte werden vom Kämmerer der Gemeinde Niederaichbach erledigt. 
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§ 9 

Übertragung von Befugnissen 

(1) Dem Verbandsvorsitzenden stehen für seine Geschäfte eine von der Verbandsversammlung 
genehmigte Aushilfskraft sowie der Kämmerer der Gemeinde Niederaichbach zur Verfügung. 

§ 10 

Geschäftsstelle 

Die Geschäftsstelle des Zweckverbands zur Abwasserbeseitigung Niederaichbach – Wörth hat 
ihren Sitz im Rathaus der Gemeinde Niederaichbach. 

§ 11 

Geschäftsleitung 

entfällt 

III.  Geschäftsgang 

§ 12 

Geschäftsgang, Vorbereitung der Verbandsversammlung 

(1) Verbandsversammlung und Verbandsvorsitzender sorgen für den ordnungsgemäßen Gang der 
Geschäfte, insbesondere für den Vollzug der gesetzlichen Vorschriften und die Durchführung der 
staatlichen Anordnungen. 

(2) Die Verbandsversammlung beschließt in Sitzungen, wobei im Kalenderjahr mindestens 2 
Sitzungen stattzufinden haben. Eine Beschlussfassung durch mündliches Befragen außerhalb der 
Sitzungen oder in so genannten Umlaufverfahren ist ausgeschlossen. 

(3) Die Mitglieder der Verbandsversammlung sind verpflichtet, an den Sitzungen und 
Abstimmungen teilzunehmen. Im Falle ihrer Verhinderung sorgen sie für die Teilnahme ihrer 
jeweiligen Stellvertreter/-innen. Ist auch die Stellvertretung verhindert, ist dies rechtzeitig vor der 
Sitzung dem Verbandsvorsitzenden mitzuteilen. 

(4) Die Einberufung der Verbandsversammlung richtet sich nach dem KommZG und der 
Verbandssatzung. Die Mitglieder der Verbandsversammlung werden schriftlich, in der Regel auf 
dem Postweg oder bei Bedarf per E-Mail unter Beifügung der Tagesordnung zu den Sitzungen 
eingeladen. Die Tagesordnung kann bis spätestens zum Ablauf des 3. Tages vor der Sitzung 
ergänzt werden. Den Mitgliedern der Verbandsversammlung sollen, soweit dies sachdienlich ist, 
zeitgleich ggf. auf elektronischem Weg weitere Unterlagen, insbesondere die Darlegung des 
Sachverhalts und Beschlussvorschläge zur Einsichtnahme und ggf. zum Ausdruck zur Verfügung 
stehen.  

(5) Mitglieder der Verbandsversammlung, die E-Mail nutzen möchten, haben in schriftlicher Form 
zu erklären, dass der Zugang dazu und die Vertraulichkeit der Informationen (z. B. auf einem 
Familien-PC) durch entsprechende Zugangsbeschränkungen (z. B. nur dem jeweiligen 
Verbandsmitglied bekanntes Passwort) gewährleistet wird.  Gleiches gilt auch für den Empfang 
oder Versand von Informationen auf elektronischem Wege. 

(6) Der Verbandsvorsitzende setzt die Tagesordnung für die Verbandsversammlung fest. 

(7) In fachtechnischen Angelegenheiten von besonderer Bedeutung holt der Verbandsvorsitzende 
rechtzeitig für die Beratung schriftliche Stellungnahmen der Fachbehörden ein. Ein 
Sachverständiger kann bei Bedarf an der Sitzung teilnehmen. 

(8) Die Behandlung von Angelegenheiten in der Verbandsversammlung kann von jedem 
Verbandsrat/-rätin schriftlich beantragt werden. Der Antrag ist zu begründen muss 10 Tage vor der 
Sitzung dem Verbandsvorsitzenden vorliegen. 

(9) Ob später eingehende Anträge bei der auf die Antragstellung folgenden Sitzung behandelt 
werden, entscheidet die Verbandsversammlung. Ebenso entscheidet sie, ob über einen vor oder 
während der Sitzung als dringend gestellten Antrag beraten oder abgestimmt werden soll. Nicht 
rechtzeitig gestellte Anträge,  



Seite 300 

Amtsblatt des Landkreises Landshut Nr. 33 vom 09.07.2020 

 die Ermittlungen ober Überprüfungen,  

 die eine Beiziehung von Akten oder  

 die eine Befragen nicht anwesender Personen 
notwendig machen, müssen auf Antrag eines/einer Verbandsrats/-rätin bis zur nächsten 
Verbandsversammlung zurückgestellt werden. 

§ 13 

Sitzungsverlauf 

(1) Der Verbandsvorsitzende leitet die Verhandlungen in der Verbandsversammlung und handhabt 
die Ordnung während der Sitzung. 

(2) Zu den öffentlichen Sitzungen der Verbandsversammlung haben Zuhörer/Zuhörerinnen nach 
Maßgabe des verfügbaren Raumes Zutritt. Soweit erforderlich wird der Zutritt durch die Ausgabe 
von Platzkarten geregelt. 

(3) Für Presse und Medien ist stets die erforderliche Zahl von Plätzen freizuhalten. Ton- und 
Bildaufnahmen können von dem Verbandsvorsitzenden zugelassen werden, wenn kein/e 
Verbandsrat/-rätin widerspricht. 

(4) Zuhörer/Zuhörerinnen, die den Verlauf der Sitzung durch Eingreifen in die Verhandlung oder 
durch ungebührliches Verhalten stören, können durch den Verbandsvorsitzenden aus dem 
Sitzungssaal verwiesen werden. 

(5) Die Verbandsversammlung tagt grundsätzlich öffentlich. In nicht öffentlicher Sitzung werden 
behandelt: 

1. Personalangelegenheiten 
2. Verträge in Grundstücksangelegenheiten 
3. Sonstige Angelegenheiten, deren Geheimhaltung durch Gesetz vorgeschrieben, nach der 

Natur der Sache erforderlich oder durch die Verbandsversammlung beschlossen ist, 
insbesondere Wirtschaftsangelegenheiten Dritter. 

 (6) Die Verbandsversammlung nimmt in der Regel folgenden Verlauf: 

1. Eröffnung der Sitzung durch den Verbandsvorsitzenden 
2. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und der Anwesenheit sowie Mitteilung von 

Entschuldigungen durch den Verbandsvorsitzenden 
3. Feststellung der Beschlussfähigkeit der Verbandsversammlung durch den 

Verbandsvorsitzenden 
4. Mitteilung über die Tätigkeiten des Verbandsvorsitzenden  
5. Mitteilung über die unaufschiebbaren Angelegenheiten im Sinne des § 6 Abs. 1 dieser 

Geschäftsordnung 
6. Soweit erforderlich Bekanntgabe amtlicher Mitteilungen, erforderlichenfalls Beratung und 

Beschlussfassung hierüber 
7. Beratung und Beschlussfassung über die Tagesordnungspunkte 
8. Behandlung der Anträge und Anfragen, die nicht in der Tagesordnung enthalten sind, in der 

Reihenfolge ihres Eingangs 
9. Schließung der Sitzung durch den Verbandsvorsitzenden 

§ 14 

Beratung der Sitzungsgegenstände 

(1) Nach der Berichterstattung und dem Vortrag des Verbandsvorsitzenden oder des 
Sachverständigen eröffnet der Verbandsvorsitzende die Beratung. Zu Sitzungsgegenständen, die 
der Rechnungsprüfungsausschuss bzw. ein Ausschuss nach § 3 Abs. 1 dieser Geschäftsordnung 
vorbehandelt hat, ist der Bericht des Ausschusses bekannt zu geben. 

(2) Ein/e Verbandsrat/-rätin oder ein/e Sachverständige/r oder ein/e Behördenvertreter/-in darf in 
der Verbandsversammlung nur dann sprechen, wenn ihm/ihr der Verbandsvorsitzende das Wort 
erteilt hat. Er erteilt das Wort in der Reihenfolge der Wortmeldungen, bei gleichzeitiger 
Wortmeldung nach Ermessen. Er kann jederzeit selbst das Wort ergreifen. 
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(3) Die Redner/Rednerinnen sprechen von ihrem Platz aus. Die Anrede ist an den 
Verbandsvorsitzenden und die Verbandsräte/-rätinnen zu richten, nicht jedoch an die 
Zuhörer/Zuhörerinnen. Die Redner/Rednerinnen haben sich an den zur Beratungen stehenden 
Gegenstand zu halten und nicht vom Thema abzuweichen. 

(4) Während der Beratung ist nur zulässig: 

1. Anträge zur Geschäftsordnung, für die das Wort außer der Reihe sofort zu erteilen ist und 
über die sofort zu beraten oder zu entscheiden ist 

2. Zusatz- und Änderungsanträge zu Tagesordnungspunkten oder Anträge auf deren 
Zurückziehung 

(5) Der Verbandsvorsitzende und der/die Antragsteller/in haben das Recht zur Schlussäußerung. 

(6) Bei Verletzung der vorstehenden Grundregeln ist der Verbandsvorsitzende berechtigt, zur 
Ordnung zu rufen, auf den Verstoß aufmerksam zu machen und bei weiterer Nichtbeachtung das 
Wort zu entziehen. 

(7) Falls Ruhe und Ordnung nicht anders wiederherzustellen sind, kann der Verbandsvorsitzende 
die Sitzung unterbrechen oder aufheben. Eine unterbrochene Sitzung ist spätestens am nächsten 
Werktag fortzusetzen, einer neuerlichen Ladung bedarf es nicht. Die Beratung ist an dem Punkt 
fortzusetzen, an dem die Sitzung unterbrochen wurde. 

§ 15 

Abstimmungen 

(1) Nach dem Schluss der Beratung lässt der Verbandsvorsitzende abstimmen. 

(2) Stehen mehrere Anträge zur Abstimmung, so wird über sie in der folgenden Reihenfolge 
abgestimmt: 

1. Anträge zur Geschäftsordnung 
2. Änderungsanträge 
3. weitergehende Anträge 

 (3) Vor jeder Abstimmung hat der Verbandsvorsitzende die Abstimmungsfrage so zu formulieren, 
dass sie mit „Ja“ oder „Nein“ beantwortet werden kann. 

(4) Es wird grundsätzlich durch Handaufheben abgestimmt. 

(5) Wenn das Ergebnis der Abstimmung nicht eindeutig feststellbar ist oder, wenn Verbandsräte/-
rätinnen, die zusammen ein Viertel der Stimmen in der Verbandsversammlung vertreten, es 
verlangen, ist namentlich nach Aufruf abzustimmen. 

(6) Der Verbandsvorsitzende zählt die Stimmen. Das Abstimmungsergebnis ist unmittelbar nach 
der Abstimmung bekannt zu geben und in der Niederschrift festzuhalten. 

(7) Über einen bereits zur Abstimmung gebrachten Antrag oder Tagesordnungspunkt kann in 
derselben Sitzung die Beratung und Abstimmung nicht nochmals aufgenommen werden. 

§ 16 

Wahlen 

Wahlen werden in geheimer Abstimmung vorgenommen. Für geheime Abstimmungen werden 
Stimmzettel ausgeteilt, die gefaltet abzugeben sind. Im Übrigen gelten die einschlägigen 
Bestimmungen der GO.  

§ 17 

Sitzungsniederschrift 

(1) Über jede Sitzung der Verbandsversammlung ist eine vollständige Niederschrift zu fertigen, für 
deren Richtigkeit der Verbandsvorsitzende verantwortlich ist. Er bestimmt den/die Schriftführer/in. 

(2) Die Niederschrift muss Tag, Zeit und Ort der Verbandsversammlung, die anwesenden 
Mitglieder der Verbandsversammlung oder deren Vertreter/innen und der beteiligten Behörden 
sowie die sonstigen beteiligten Personen enthalten. Sie hat den Ablauf der Sitzung in der zeitlichen 
Folge zu schildern, wobei gestellte Anträge aufzunehmen, Beschlüsse wörtlich wiederzugeben und 
Abstimmungsergebnisse festzuhalten sind. 
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(3) Die Niederschrift ist nach Fertigstellung von dem/der Schriftführer/in und dem 
Verbandsvorsitzenden zu unterzeichnen. 

(4) Jedem/Jeder Verbandsrat/-rätin ist ein Abdruck der Niederschrift (öffentlicher Teil) zu 
übermitteln. Für die Einsichtnahme und Abschrifterteilung gilt Art. 54 Abs. 3 GO. Der nicht 
öffentliche Teil der Sitzungsniederschrift ist während der folgenden Sitzung den Verbandsräten/-
rätinnen im Umlaufverfahren bekannt zu geben. 

§ 18 
Geschäftsgang der Ausschüsse 

Für den Geschäftsgang der Ausschüsse nach § 3 Abs. 1 dieser Geschäftsordnung und des 
Rechnungsprüfungsausschusses gelten die Bestimmungen dieser Geschäftsordnung 
entsprechend. 

§ 19 
Bekanntmachungen 

Für sonstige Bekanntmachungen gelten die in den Mitgliedsgemeinden bestehenden 
Bestimmungen. 

§ 20 
Änderung der Geschäftsordnung 

Vorstehende Geschäftsordnung kann nur durch Beschluss der Verbandsversammlung des 
Zweckverbands zur Abwasserbeseitigung Niederaichbach – Wörth geändert werden. 

§ 21 

Verteilung der Geschäftsordnung 

Den Verbandsräten/-rätinnen und ihren Stellvertretern ist ein Exemplar der geltenden 
Geschäftsordnung auszuhändigen bzw. per E-Mail zu übersenden. 

§ 22 

In-Kraft-Treten 

(1) Diese Geschäftsordnung tritt am 01.05.2020 in Kraft. 

(2) Gleichzeitig tritt die Geschäftsordnung vom 27.05.2015 außer Kraft. 
 
Niederaichbach, den 10.06.2020 
Zweckverband zur Abwasserbeseitigung Niederaichbach – Wörth 
Gez. 
Klaus 
Verbandsvorsitzender 
 
(Nr. 20 – 8630.1 vom 07.07.2020) 
 
 
 

Satzung zur Regelung von Fragen der örtlichen Verfassung des  
Zweckverbands zur Abwasserbeseitigung Niederaichbach – Wörth 

Der Zweckverband zur Abwasserbeseitigung Niederaichbach – Wörth erlässt aufgrund Art. 30 Abs. 
2 des Gesetzes über die kommunale Zusammenarbeit (KommZG) in der aktuellen Fassung sowie 
Art. 20 a und Art. 23 der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern (GO) in der aktuellen 
Fassung und § 4 der Verbandssatzung die folgende  

Satzung 

§ 1 

Entschädigungsberechtigte 

Der Verbandsvorsitzende und die übrigen Mitglieder der Verbandsversammlung werden für die 
Teilnahme an Sitzungen und für die sonstige mit ihrem Amt verbundene Tätigkeit nach Maßgabe 
dieser Satzung entschädigt. Entsprechendes gilt für Stellvertreter/innen, sofern ein Vertretungsfall 
vorliegt. 
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§ 2 

Auslagenersatz 

Der Verbandsvorsitzende und die Verbandsräte/-rätinnen erhalten für ihre auslagen, die ihnen bei 
der Ausübung ihres Amtes entstehen, eine Entschädigung. 

§ 3 

Entschädigung der Verbandsräte/-rätinnen 

Die Verbandsräte, die nicht gemäß Art. 31 Abs. 2 Satz 1 KommZG kraft Amtes der Verbands-
versammlung angehören, erhalten für die Teilnahme an Sitzungen der Verbandsversammlung und 
ihrer Ausschüsse eine Sitzungsgeldpauschale. Diese wird auf 35,00 € festgesetzt. 

§ 4 

Entschädigung des Verbandsvorsitzenden und seines Stellvertreters 

(1) Der Verbandsvorsitzende erhält für seine Tätigkeit eine monatliche Aufwandsentschädigung in 
Höhe von 200,00 € brutto zuzüglich eines pauschalen Fahrtkostenersatzes in Höhe von monatlich 
50,00 €. 

 (2) Sein Stellvertreter erhält für die Tätigkeit eine monatliche Aufwandsentschädigung von 90,00 € 
brutto zuzüglich eines pauschalen Fahrtkostenersatzes in Höhe von monatlich 20,00 €.  

(3) Die monatlichen Aufwandsentschädigungen nach den Absätzen 1 und 2 nehmen an den 
Tarifsteigerungen teil. 

§ 5 

Auszahlung der Entschädigungen 

(1) Die Entschädigungen des Verbandsvorsitzenden und seines Stellvertreters werden jeweils zum 
15. eines Monats bezahlt. 

(2) Das Sitzungsgeld der übrigen Verbandsräte wird jeweils zum Ende des Jahres in einer 
Gesamtsumme gezahlt. 

§ 6 

In-Kraft-Treten 

Diese Satzung tritt am 01.05.2020 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Satzung zur Regelung von Fragen 
der örtlichen Verfassung des Abwasserzweckverbands Niederaichbach – Wörth vom 27.05.2014 
außer Kraft. 
 
Niederaichbach, 10.06.2020 
 
Zweckverband zur Abwasserbeseitigung Niederaichbach – Wörth 
Gez. 
Klaus 
Verbandsvorsitzender 
 
(Nr. 20 – 8630.1 vom 07.07.2020) 
 
 
 
Vollzug des Bundes-Immissionsschutzgesetzes und des UVPG; 

Erweiterung einer bestehenden Biogasanlage durch Errichtung und Betrieb eines zweiten 
BHKW-Moduls mit 250 kWel (628 kWFWL); Änderung des Betriebs (Flexbetrieb); Erhöhung der 
Gesamtleistung von bisher 628 kWFWL auf 1.256 kWFWL durch die Huber Berg Betriebs GmbH 
& Co. KG, vertr. durch Herrn Markus Huber, auf den Grundstücken mit den Fl.Nr. 702, 711, 
711/2, 712, 718, 730 der Gemarkung Rainertshausen in der Gemeinde Pfeffenhausen; 
 

§ 4 BImSchG i. V. m. § 1 Abs. 1 der 4. BImSchV und Nr. 1.2.2.2 (V) des Anhangs 1 zur 4. 
BImSchV;  
§ 5 Abs. 1 i. V. m. § 7 Abs. 2 UVPG u. Nr. 1.2.2.2 (S) der Anlage 1 zum UVPG; 
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Die Huber Berg Betriebs GmbH & Co. KG, vertreten durch Herrn Markus Huber, hat die 
immissionsschutzrechtliche Genehmigung nach § 4 BImSchG der oben beschriebenen 
Maßnahmen beantragt. 
 

Gemäß § 5 Abs. 1 und § 7 Abs. 2 UVPG sowie der Nr. 1.2.2.2 der Anlage 1 zum UVPG ist im 
Rahmen einer standortbezogenen Vorprüfung des Einzelfalles unter Berücksichtigung der in Nr. 2 
der Anlage 3 zum UVPG aufgeführten Schutzkriterien festzustellen, ob das Vorhaben erhebliche 
nachteilige Umweltauswirkungen haben kann und deshalb die Verpflichtung zur Durchführung 
einer förmlichen Umweltverträglichkeitsprüfung nach den Vorschriften des UVPG besteht. 
 

Nach Anhörung der Fachstellen ergaben sich keine Anhaltspunkte dafür, dass durch dieses 
Vorhaben erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen auf die in § 2 Abs. 1 UVPG genannten 
Schutzgüter aufgrund besonderer örtlicher Gegebenheiten gemäß den in der Anlage 3 Nr. 2 zum 
UVPG ausgeführten Schutzkriterien zu erwarten sind. 
 

Immissionsschutz: 

Gemäß § 7 Abs. 2 UVPG sowie Nr. 1.2.2.2 der Anlage 1 zum UVPG ist im Rahmen einer 
standortbezogenen Vorprüfung des Einzelfalles unter Berücksichtigung der in Anlage 3 zum UVPG 
aufgeführten Schutzkriterien festzustellen, ob durch das Vorhaben Gebiete nach Nr. 2.3 der 
Anlage 3 zum UVPG betroffen sein können und falls ja, ob erhebliche nachteilige 
Umweltauswirkungen hervorgerufen werden können. Dem Ergebnis der Vorprüfung entsprechend 
könnte die Verpflichtung zur Durchführung einer förmlichen Umweltverträglichkeitsprüfung nach 
den Vorschriften des UVPG abgeleitet werden. 
 

Für die Untersuchung des Vorhandenseins von möglicherweise beeinträchtigten Gebieten nach 
Nr. 2.3 der Anlage 3 des UVPG wird auf die Stellungnahme der unteren Naturschutzbehörde, der 
fachkundigen Stelle für Wasserwirtschaft sowie des Denkmalschutzes verwiesen. Sollten derartige 
Gebiete durch das beantragte Vorhaben betroffen sein können, erfolgt von Seiten des fachlichen 
Immissionsschutzes eine Bewertung des möglichen Ausmaßes an Beeinträchtigungen durch 
luftgetragene Emissionen, Lärmbelästigungen, Abfallerzeugung und sonstige Gefahren (z. B. 
Störfälle). 
 

Es wird daher nur eine überschlägige Einschätzung des fachlichen Immissionsschutzes 
durchgeführt. Für Lärmbelästigungen ist in aller Regel die Beurteilung an nächstgelegenen 
Wohnhäusern das schärfere Kriterium als eine eventuelle Beeinträchtigung von Tieren. Sofern von 
Seiten der unteren Naturschutzbehörde nicht entsprechende Bedenken geäußert werden, wird 
nicht davon ausgegangen, dass die Beurteilung von Lärmimmissionen für evtl. betroffene Gebiete 
für das antragsgegenständliche Vorhaben eine Rolle spielt.  
 

Die Emissionsfrachten von NOx und SOx aller bestehenden und geplanten Motoren sind 
entsprechend Nr. 3.1.2 der Stellungnahme des fachlichen Immissionsschutzes als sehr gering 
anzusehen und unterschreiten die Bagatellmassenströme nach Nr. 4.6.1.1 der TA Luft um ein 
Vielfaches. Durch die günstigen Ableitbedingungen, insbesondere einer ausgeprägten 
dynamischen und thermischen Abgasfahnenüberhöhung ist von einer starken Verdünnung 
auszugehen, wodurch nicht mit Immissionen in relevanter Höhe zu rechnen ist. Auch entsprechend 
Nr. 4.6.1.1 der TA Luft ist bei Unterschreitung der Bagatellmassenströme vorgesehen im Regelfall 
auf eine Ermittlung der Immissionskenngrößen im Teil 4 der TA Luft zu verzichten. Der Anlage ist 
daher für konzentrationsbezogenen Immissionen kein relevanter Einwirkungsbereich zuzuordnen, 
in welchem überhaupt eine Prüfung auf besondere örtliche Gegebenheiten stattfinden könnte. 
 

Für Stickstoffdeposition sind im besagten Teil 4 der TA Luft keine Immissionsrichtwerte festgelegt. 
In Nr. 4.8 der TA Luft heißt es hierzu, dass beim Vorliegen hinreichender Anhaltspunkte eine 
Sonderfallprüfung durchzuführen ist. Dabei sei zunächst abzuschätzen, ob die Anlage maßgeblich 
zur Stickstoffdeposition beiträgt. Der LAI (Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft Immissionsschutz) hat 
hierfür als Arbeitshilfe den Leitfaden zur Ermittlung und Bewertung von Stickstoffeinträgen vom 
01.03.2012 erarbeitet. Darin werden zur vereinfachten Beurteilung auch anlagenbezogene 
Abschneidekriterien genannt, bei deren Einhaltung nicht von relevanten Beeinträchtigungen durch 
die antragsgegenständliche Anlage auszugehen ist. Für empfindliche terrestrische Ökosysteme 
wird ein Abschneidekriterium von 5 kg N/ha*a und für aquatische Ökosysteme von 3 kg N/ha*a 
genannt.  
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Aus einer vorliegenden Vergleichsrechnung einer Heizkesselanlage ist bekannt, dass aufgrund der 
geringen Emissionsfracht und den günstigen Ableitbedingungen bei Verbrennungseinrichtungen 
dieser Größenordnung nur sehr geringe Depositionswerte für Stickstoff auftreten. Im 
vergleichsweise herangezogenen Fall wurden durchwegs (entfernungsunabhängig) Werte < 0,3 kg 
N/ha*a prognostiziert. Das Emissionsmaximum trat zwischen 175 m und 340 m Entfernung zur 
Anlage bei Windrichtungshäufigkeiten von 66 ‰ bis 76 ‰ auf. Da sich Heizkesselanlagen 
hinsichtlich der Emissionsfracht und den Ableitbedingungen im Vergleich mit biogasbetriebenen 
BHKWs ähneln, wird eine grobe Anlehnung an die vorliegenden Ergebnisse der 
Vergleichsrechnung zur Abschätzung der Stickstoffdeposition durch das antragsgegenständliche 
Vorhaben als vertretbar angesehen. 
 

Es kann insofern schlussgefolgert werden, dass durch die antragsgegenständliche Anlage eine 
deutliche Unterschreitung der im LAI-Leitfaden genannten Abschneidekriterien zu erwarten ist, 
womit nicht mit Beeinträchtigungen durch Stickstoffdeposition zu rechnen ist. Auch für 
empfindliche terrestrische oder aquatische Ökosysteme kann der Anlage daher kein relevanter 
Einwirkungsbereich zugeordnet werden, in welchem eine Prüfung auf besondere örtliche 
Gegebenheiten erfolgen könnte.  
 

Lediglich Natura 2000-, insbesondere FFH-Gebiete sind gemäß dem LAI-Leitfaden von der 
Anwendung obig genannter Abschneidekriterien ausgenommen, da gemäß § 34 BNatSchG ein 
sog. „Verschlechterungsverbot“ gilt. Aus der Rechtsprechung (BVerwG, Urteil vom 23.04.2014) hat 
sich für FFH-Gebiete jedoch wiederum ein neues, sehr strenges, vorhabenbezogenes 
Abschneidekriterium von 0,3 kg N/ha*a herausgebildet. 
 

Da die obig herangezogenen Ergebnisse der Vergleichsrechnung eines Heizkessels zu 
biogasbetriebenen BHKWs zwar als ähnlich, jedoch nicht als gleichwertig anzusehen sind, kann 
mangels aktueller Erfahrungs- bzw. Vergleichswerte derzeit nicht pauschal ausgeschlossen 
werden, dass im Umfeld der Anlage Stickstoffdepositionen in einer Höhe von mehr als dem 
Abschneidekriterium von 0,3 kg N/ha*a auftreten können. Insofern ist zur Sicherheit das 
Vorhandensein von FFH-Gebieten innerhalb eines Einwirkungsbereichs von 1 km Radius um die 
Anlage zu untersuchen. Hierfür ist die Einstufung durch die untere Naturschutzbehörde 
maßgebend. Eine Aussage über das Vorhandensein von Natura 2000-Gebieten im 
Einwirkungsbereich der Anlage durch die untere Naturschutzbehörde liegt aber nicht vor. 
Hilfsweise wurde daher die Kartierung im Auskunftsprogramm des Rauminformationssystems der 
Landes- und Regionalplanung in Bayern herangezogen. 
 

Da entsprechend der Kartierung im Auskunftsprogramm des Rauminformationssystems der 
Landes- und Regionalplanung in Bayern keine relevanten schutzbedürftigen Gebiete im weiteren 
Umfeld (Umkreis von 1 km) um die Anlage ersichtlich sind und die Anlage von landwirtschaftlich 
genutzten Flächen umgeben ist, wird aus immissionsschutzfachlicher Sicht nicht davon 
ausgegangen, dass durch die Anlage nachteilige Umwelteinwirkungen auf Gebiete nach Nr. 2.3 
der Anlage 3 des UVPG hervorgerufen werden können. Die Emissionsfrachten aller bestehenden 
Motoren sind entsprechend Nr. 3.1.2 der Stellungnahme des fachlichen Immissionsschutzes als 
gering anzusehen und unterschreiten die Bagatellmassenströme nach Nr. 4.6.1.1 der TA Luft 
deutlich. Durch die günstigen Ableitbedingungen, insbesondere einer ausgeprägten thermischen 
Abgasfahnenüberhöhung ist von einer starken Verdünnung auszugehen, wodurch eine 
Schadstoffdeposition in relevanter Konzentration nicht zu erwarten ist. Durch die 
Biogaserzeugungsanlage sind ebenfalls keine relevanten Ammoniakemissionen und eine damit 
verbundene Stickstoffdeposition zu erwarten, da alle Behälter geschlossen und an eine 
Gasverwertung angeschlossen sind. Eine Mistlagerung im freien soll nicht stattfinden, so dass 
auch hier keine Ammoniakemissionen auftreten können.  
 

Nach derzeitiger Sachlage ist aus Sicht des fachlichen Immissionsschutzes keine förmliche 
Umweltverträglichkeitsprüfung notwendig, da die durch die Anlage verursachten Umweltaus-
wirkungen äußerst gering und insofern nicht als erheblich nachteilig zu bewerten sind. Die hier 
durchgeführte Betrachtung möglicherweise betroffener Gebiete stellt eine überschlägige Prüfung 
auf Grundlage immissionsschutzfachlicher Aspekte dar. 
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Naturschutz: 

Bei dem Vorhaben liegen folgende örtliche Gegebenheiten gemäß den in Anlage 3 Nummer 2.3.1 
bis 2.3.7 aufgeführten Schutzkriterien vor: 

 

2.3.1 Innerhalb des Wirkraums des Vorhabens (1-km Radius um das Vorhaben) befinden 
sich keine Natura 2000-Gebiete nach § 7 Absatz 1 Nummer 8 BNatSchG. 

2.3.2 Das Naturschutzgebiet nach § 23 BNatSchG „Vogelfreistätte Mittlere Isarstauseen“ 
befindet sich außerhalb des Wirkraums des Vorhabens. 

2.3.3 Die Entfernung zu den nächstgelegenen Nationalparken und Nationalen 
Naturmonumenten nach § 24 des Bundesnaturschutzgesetzes beträgt mehr als 80 km. 

2.3.4 Das nächstgelegene Biosphärenreservat „Berchtesgadener Land“ liegt mehr als 60 km 
südlich des Vorhabens. Das nächstgelegene Landschaftsschutzgebiet „Kapellenberg“ 
befindet sich außerhalb des Wirkraums des Vorhabens. 

2.3.5 Das nächstgelegene Naturdenkmal nach § 28 BNatSchG „Hirschhof Linde in 
Tabakried“ befindet sich in einer Entfernung von ca. 500 Meter zum Vorhabensort. 

2.3.6 Der nächstgelegene geschützte Landschaftsbestandteil nach § 29 Abs. 1 S. 1 
BNatSchG „Grünbestand Huber Birn“ befindet sich in einer Entfernung von ca. 40 km 
zum Vorhabensort. Andere Landschaftsbestandteile im Sinne des § 29 Abs. 1 S. 2 
BNatSchG in Verbindung mit Art. 16 BayNatSchG liegen außerhalb des Wirkraums des 
Vorhabens. 

2.3.7 Gesetzlich geschützte Biotope nach § 30 BNatSchG werden von dem Vorhaben weder 
unmittelbar noch mittelbar beeinträchtigt. 

 

Im Hinblick auf die in Anlage 3 Nrn. 2.3.1 bis 2.3.7 aufgeführten Schutzkriterien liegen keine 
besonderen örtlichen Kriterien vor, aus denen sich eine UVP-Pflicht ergäbe. Es sind keine 
nachteiligen Auswirkungen auf die in § 2 Abs. 1 UVPG genannten Schutzgüter Tiere und Pflanzen 
sowie Boden zu erwarten. 
 

Wasserrecht: 

Was die bei dem im Betreff genannten Vorhaben durchzuführende standortbezogene Vorprüfung 
des Einzelfalles anbetrifft, so ist die fachkundige Stelle für Wasserrecht nach überschlägiger 
Prüfung in der zweiten Stufe zu der Auffassung gelangt, dass bei plan- und bescheidsgemäßer 
Ausführung und bei bestimmungsgemäßem Betrieb der geplanten Erweiterung keine erheblichen 
nachteiligen Auswirkungen auf die in Nr. 2.3.8 der Anlage 3 zum UVPG genannten Schutzkriterien 
zu erwarten sind. 
 

Ergebnis: 

Die standortbezogene Vorprüfung hat ergeben, dass das Vorhaben keiner förmlichen Umwelt-
verträglichkeitsprüfung zu unterziehen ist, da keine erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen 
zu besorgen sind. 
 

Diese Feststellung wird hiermit gemäß § 5 Abs. 2 Satz 1 UVPG bekanntgegeben. Es wird darauf 
hingewiesen, dass diese Feststellung nicht selbständig anfechtbar ist. 
 

Die Übereinstimmung des Vorhabens mit dem materiellen Umweltrecht wird unbeschadet dessen im 
Rahmen des Genehmigungsverfahrens - ohne die zusätzlichen, im Wesentlichen 
verfahrensrechtlichen Anforderungen des UVPG - überprüft. 
 

Nähere Informationen können beim Landratsamt Landshut, Sachgebiet 43, Veldener Str. 15, 
84036 Landshut, Tel. 0871/408-3108, eingeholt werden. 
 
Landshut, 16.12.2019 
Landratsamt Landshut 
SG 43 Immissionsschutz 
Gangkofer 
 
(Nr.43-1380-2019-IMMG vom 08.07.2020) 
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Vollzug des Bundes-Immissionsschutzgesetzes und des UVPG; 

Errichtung und Betrieb eines 3. BHKW-Moduls mit 1.299 kWFWL (550 kWel) – Gesamtleistung 
2.351 kWFWL (950 kWel), Flexbetrieb, Anbau am bestehenden BHKW-Haus, Anpassung / 
Erhöhung jährliche Einsatzstoffmenge von 11.385 t/a auf 13.555 t/a, leichte Verringerung der 
Gaserzeugungsmenge von 1,873 Mio. Nm3/a auf 1,807 Mio. Nm3/a, zusätzlicher Trafo, 
Aktivkohlefilter, Pufferspeicher, Verlängerung der Silowand / Havarieumwallung; Schwaiger 
Biogas GbR, vertr. d. Herrn Josef Schwaiger, Weihmichl; 
 

§ 16 BImSchG, § 1 Abs. 1 der 4. BImSchV i. V. m. den Nrn. 1.2.2.2 (V) u. 8.6.3.2 (V) des 
Anhangs 1 der 4. BImSchV;  
§ 5 Abs. 1 und § 9 Abs. 2 Nr. 2 UVPG i. V. m. den Nrn. 1.2.2.2 (S) u. 8.4.2.2 (S) der Anlage 1 
zum UVPG; 
 

Die Schwaiger Biogas GbR, vertreten durch Herrn Josef Schwaiger, hat die immissionsschutz-
rechtliche Genehmigung nach § 16 BImSchG für die oben beschriebenen Maßnahmen beantragt. 
 

Gemäß § 5 Abs. 1 und § 9 Abs. 2 Nr. 2 UVPG sowie der Nrn. 1.2.2.2 u. 8.4.2.2 der Anlage 1 zum 
UVPG ist im Rahmen einer standortbezogenen Vorprüfung des Einzelfalles unter Berücksichtigung 
der in Nr. 2 der Anlage 3 zum UVPG aufgeführten Schutzkriterien festzustellen, ob das Vorhaben 
erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen haben kann und deshalb die Verpflichtung zur Durch-
führung einer förmlichen Umweltverträglichkeitsprüfung nach den Vorschriften des UVPG besteht. 
 

Nach Anhörung der Fachstellen ergaben sich keine Anhaltspunkte dafür, dass durch dieses 
Vorhaben erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen auf die in § 2 Abs. 1 UVPG genannten 
Schutzgüter aufgrund besonderer örtlicher Gegebenheiten gemäß den in der Anlage 3 Nr. 2 zum 
UVPG ausgeführten Schutzkriterien zu erwarten sind. 
 

Immissionsschutz: 

Gemäß § 9 Abs. 2 Nr. 2 UVPG sowie den Nrn. 1.2.2.2 u. 8.4.2.2 der Anlage 1 zum UVPG ist im 
Rahmen einer standortbezogenen Vorprüfung des Einzelfalles unter Berücksichtigung der in 
Anlage 3 zum UVPG aufgeführten Schutzkriterien festzustellen, ob durch das Vorhaben Gebiete 
nach Nr. 2.3 der Anlage 3 zum UVPG betroffen sein können und falls ja, ob erhebliche nachteilige 
Umweltauswirkungen hervorgerufen werden können. Dem Ergebnis der Vorprüfung entsprechend 
könnte die Verpflichtung zur Durchführung einer förmlichen Umweltverträglichkeitsprüfung nach 
den Vorschriften des UVPG abgeleitet werden. 
 

Für die Untersuchung des Vorhandenseins von möglicherweise beeinträchtigten Gebieten nach 
Nr. 2.3 der Anlage 3 des UVPG wird auf die Stellungnahme der unteren Naturschutzbehörde, der 
fachkundigen Stelle für Wasserwirtschaft sowie des Denkmalschutzes verwiesen. Sollten derartige 
Gebiete durch das beantragte Vorhaben betroffen sein können, erfolgt von Seiten des fachlichen 
Immissionsschutzes eine Bewertung des möglichen Ausmaßes an Beeinträchtigungen durch 
luftgetragene Emissionen, Lärmbelästigungen, Abfallerzeugung und sonstige Gefahren (z. B. 
Störfälle). 
 

Es wird daher nur eine überschlägige Einschätzung des fachlichen Immissionsschutzes 
durchgeführt. Für Lärmbelästigungen ist in aller Regel die Beurteilung an nächstgelegenen 
Wohnhäusern das schärfere Kriterium als eine eventuelle Beeinträchtigung von Tieren. Sofern von 
Seiten der unteren Naturschutzbehörde nicht entsprechende Bedenken geäußert werden, wird 
nicht davon ausgegangen, dass die Beurteilung von Lärmimmissionen für evtl. betroffene Gebiete 
für das antragsgegenständliche Vorhaben eine Rolle spielt.  
 

Die Emissionsfrachten von NOx und SOx aller bestehenden und geplanten Motoren sind als sehr 
gering anzusehen und unterschreiten die Bagatellmassenströme nach Nr. 4.6.1.1 der TA Luft um 
ein Vielfaches. Durch die günstigen Ableitbedingungen, insbesondere einer ausgeprägten 
dynamischen und thermischen Abgasfahnenüberhöhung ist von einer starken Verdünnung 
auszugehen, wodurch nicht mit Immissionen in relevanter Höhe zu rechnen ist. Auch entsprechend 
Nr. 4.6.1.1 der TA Luft ist bei Unterschreitung der Bagatellmassenströme vorgesehen im Regelfall 
auf eine Ermittlung der Immissionskenngrößen im Teil 4 der TA Luft zu verzichten. Der Anlage ist 
daher für konzentrationsbezogenen Immissionen kein relevanter Einwirkungsbereich zuzuordnen, 
in welchem überhaupt eine Prüfung auf besondere örtliche Gegebenheiten stattfinden könnte. 
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Für Stickstoffdeposition sind im besagten Teil 4 der TA Luft jedoch keine Immissionsrichtwerte 
festgelegt. In Nr. 4.8 der TA Luft heißt es hierzu, dass beim Vorliegen hinreichender Anhaltspunkte 
eine Sonderfallprüfung durchzuführen ist. Dabei sei zunächst abzuschätzen, ob die Anlage 
maßgeblich zur Stickstoffdeposition beiträgt. Der LAI (Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft 
Immissionsschutz) hat hierfür als Arbeitshilfe den Leitfaden zur Ermittlung und Bewertung von 
Stickstoffeinträgen vom 01.03.2012 erarbeitet. Darin werden zur vereinfachten Beurteilung auch 
anlagenbezogene Abschneidekriterien genannt, bei deren Einhaltung nicht von relevanten 
Beeinträchtigungen durch die antragsgegenständliche Anlage auszugehen ist. Für empfindliche 
terrestrische Ökosysteme wird ein Abschneidekriterium von 5 kg N/ha*a und für aquatische 
Ökosysteme von 3 kg N/ha*a genannt.  
 

Aus einer vorliegenden Vergleichsrechnung einer Heizkesselanlage ist bekannt, dass aufgrund der 
geringen Emissionsfracht und den günstigen Ableitbedingungen bei Verbrennungseinrichtungen 
dieser Größenordnung nur sehr geringe Depositionswerte für Stickstoff auftreten. Im 
vergleichsweise herangezogenen Fall wurden durchwegs (entfernungsunabhängig) Werte < 0,3 kg 
N/ha*a prognostiziert. Das Emissionsmaximum trat zwischen 175 m und 340 m Entfernung zur 
Anlage bei Windrichtungshäufigkeiten von 66 ‰ bis 76 ‰ auf. Da sich Heizkesselanlagen 
hinsichtlich der Emissionsfracht und den Ableitbedingungen im Vergleich mit biogasbetriebenen 
BHKWs ähneln, wird eine grobe Anlehnung an die vorliegenden Ergebnisse der 
Vergleichsrechnung zur Abschätzung der Stickstoffdeposition durch das antragsgegenständliche 
Vorhaben als vertretbar angesehen. 
 

Es kann insofern schlussgefolgert werden, dass durch die antragsgegenständliche Anlage eine 
deutliche Unterschreitung der im LAI-Leitfaden genannten Abschneidekriterien zu erwarten ist, 
womit nicht mit Beeinträchtigungen durch Stickstoffdeposition zu rechnen ist. Auch für 
empfindliche terrestrische oder aquatische Ökosysteme kann der Anlage daher kein relevanter 
Einwirkungsbereich zugeordnet werden, in welchem eine Prüfung auf besondere örtliche 
Gegebenheiten erfolgen könnte.  
 

Lediglich Natura 2000-, insbesondere FFH-Gebiete sind gemäß dem LAI-Leitfaden von der 
Anwendung obig genannter Abschneidekriterien ausgenommen, da gemäß § 34 BNatSchG ein 
sog. „Verschlechterungsverbot“ gilt. Aus der Rechtsprechung (BVerwG, Urteil vom 23.04.2014) hat 
sich für FFH-Gebiete jedoch wiederum ein neues, sehr strenges, vorhabenbezogenes 
Abschneidekriterium von 0,3 kg N/ha*a herausgebildet. 
 

Da die obig herangezogenen Ergebnisse der Vergleichsrechnung eines Heizkessels zu biogas-
betriebenen BHKWs zwar als ähnlich, jedoch nicht als gleichwertig anzusehen sind, kann mangels 
aktueller Erfahrungs- bzw. Vergleichswerte derzeit nicht pauschal ausgeschlossen werden, dass 
im Umfeld der Anlage Stickstoffdepositionen in einer Höhe von mehr als dem Abschneidekriterium 
von 0,3 kg N/ha*a auftreten können. Insofern ist zur Sicherheit das Vorhandensein von FFH-
Gebieten innerhalb eines Einwirkungsbereichs von 1 km Radius um die Anlage zu untersuchen. 
Hierfür ist die Einstufung durch die untere Naturschutzbehörde maßgebend. Eine Aussage über 
das Vorhandensein von Natura 2000-Gebieten im Einwirkungsbereich der Anlage durch die untere 
Naturschutzbehörde liegt aber nicht vor. Hilfsweise wurde daher die Kartierung im Auskunfts-
programm des Rauminformationssystems der Landes- und Regionalplanung in Bayern 
herangezogen. 
 

Da entsprechend der Kartierung im Auskunftsprogramm des Rauminformationssystems der 
Landes- und Regionalplanung in Bayern keine relevanten schutzbedürftigen Gebiete im weiteren 
Umfeld (Umkreis von 1 km) um die Anlage ersichtlich sind und die Anlage von landwirtschaftlich 
genutzten Flächen umgeben ist, wird aus immissionsschutzfachlicher Sicht nicht davon 
ausgegangen, dass durch die Anlage nachteilige Umwelteinwirkungen auf Gebiete nach Nr. 2.3 
der Anlage 3 des UVPG hervorgerufen werden können. Die Emissionsfrachten aller bestehenden 
Motoren sind als gering anzusehen und unterschreiten die Bagatellmassenströme nach Nr. 4.6.1.1 
der TA Luft deutlich. Durch die günstigen Ableitbedingungen, insbesondere einer ausgeprägten 
thermischen Abgasfahnenüberhöhung ist von einer starken Verdünnung auszugehen, wodurch 
eine Schadstoffdeposition in relevanter Konzentration nicht zu erwarten ist. Durch die 
Biogaserzeugungsanlage sind ebenfalls keine relevanten Ammoniakemissionen und eine damit 
verbundene Stickstoffdeposition zu erwarten, da alle Behälter geschlossen und an eine 
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Gasverwertung angeschlossen sind. Eine Mistlagerung im freien soll nicht stattfinden, so dass 
auch hier keine Ammoniakemissionen auftreten können.  
 

Nach derzeitiger Sachlage ist aus Sicht des fachlichen Immissionsschutzes keine förmliche 
Umweltverträglichkeitsprüfung notwendig, da die durch die Anlage verursachten 
Umweltauswirkungen äußerst gering und insofern nicht als erheblich nachteilig zu bewerten sind. 
 

Die hier durchgeführte Betrachtung möglicherweise betroffener Gebiete stellt eine überschlägige 
Prüfung auf Grundlage immissionsschutzfachlicher Aspekte dar. 
 

Naturschutz: 

Die vom Vorhabensträger vorgelegten Unterlagen erfüllen die Anforderungen der Anlage 2 UVPG, 
soweit sie naturschutzrechtliche Aspekte zum Gegenstand haben. Die Antragsunterlagen 
beinhalten Angaben, die sich auf das Vorliegen örtlicher Gegebenheiten gemäß der in Anlage 3 
Nummer 2.3 aufgeführten Schutzkriterien ergeben. 
 

Bei dem Vorhaben liegen folgende örtliche Gegebenheiten gemäß den in Anlage 3 Nummer 2.3.1 
bis 2.3.7 aufgeführten Schutzkriterien vor: 
 

2.3.1 Innerhalb des Wirkraums des Vorhabens (1-km Radius um das Vorhaben) befinden 
sich keine Natura 2000-Gebiete nach § 7 Absatz 1 Nummer 8 BNatSchG. 

2.3.2 Das Naturschutzgebiet nach § 23 BNatSchG „Vogelfreistätte Mittlere Isarstauseen 
befindet sich außerhalb des Wirkraums des Vorhabens. 

2.3.3 Die Entfernung zu den nächstgelegenen Nationalparken und Nationalen 
Naturmonumenten nach § 24 des Bundesnaturschutzgesetzes beträgt mehr als 80 km. 

2.3.4 Das nächstgelegene Biosphärenreservat „Berchtesgadener Land“ liegt mehr als 60 km 
südlich des Vorhabens. Das nächstgelegene Landschaftsschutzgebiet „Altheimer 
Stausee“ befindet sich außerhalb des Wirkraums des Vorhabens. 

2.3.5 Das nächstgelegene Naturdenkmal nach § 28 BNatSchG „Schluckinger Eiche“ befindet 
sich in einer Entfernung von ca. 3,5 km zum Vorhabensort. 

2.3.6 Der nächstgelegene geschützte Landschaftsbestandteil nach § 29 Abs. 1 S. 1 
BNatSchG „Stieleiche bei Steinrain“ befindet sich in einer Entfernung von ca. 21 km 
zum Vorhabensort. Andere Landschaftsbestandteile im Sinne des § 29 Abs. 1 S. 2 
BNatSchG in Verbindung mit Art. 16 BayNatSchG liegen außerhalb des Wirkraums des 
Vorhabens. 

2.3.7 Gesetzlich geschützte Biotope nach § 30 BNatSchG werden von dem Vorhaben weder 
unmittelbar noch mittelbar beeinträchtigt. 

 

Im Hinblick auf die in Anlage 3 Nrn. 2.3.1 bis 2.3.7 aufgeführten Schutzkriterien liegen keine 
besonderen örtlichen Kriterien vor, aus denen sich eine UVP-Pflicht ergäbe. Es sind keine 
nachteiligen Auswirkungen auf die in § 2 Abs. 1 UVPG genannten Schutzgüter Tiere und Pflanzen 
sowie Boden zu erwarten. 
 

Betroffenheit von stickstoffempfindlichen Ökosystemen außerhalb von FFH-Gebieten (TA-Luft) 

Das Vorhaben kann u. U. mit erheblichen Nachteilen durch Schädigung empfindlicher Pflanzen 
und Ökosysteme verbunden sein. Die Zusatzbelastung liegt entsprechend den vorliegenden 
Unterlagen bei maximal 0,3 kg N /ha a. Aufgrund der Größe der geplanten Erweiterung mit 1299 
kW FWL, einer Größe die knapp unter dem Richtwert von 1,3 MW FWL (entsprechend Screening 
Tabelle des SG 50 der Regierung von Niederbayern Stand 18.07.2018) liegt, ergibt sich ein zu 
prüfender Wirkradius von 275 m um die geplante Anlage. 
 

Im Abstand von 275 Meter des geplanten Vorhabens befinden sich keine der folgenden stickstoff-
empfindlichen Biotop- bzw. Lebensraumtypen im Sinne des Leitfadens zur Ermittlung und 
Bewertung von Stickstoffeinträgen (Stand: 1. März 2012) der Bund/Länderarbeitsgemeinschaft für 
Immissionsschutz sowie der LFU-Arbeitshilfe „Critical Loads stickstoffempfindlicher 
Lebensraumtypen in Bayern“: 
 

☐LRT 3130 Stillgewässer mit Pioniervegetation CL   3 - 10 

☐LRT 7230 Kalkreiche Niedermoore CL 10 - 15 

☐LRT 6210 Kalkmagerrasen (mit Orchideen) CL 15 - 25 
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☐LRT 6510 magere Flachlandmähwiesen CL 20 - 30 

☐LRT 6410 Pfeifengraswiesen CL 15 - 25 

☐LRT 9110 Haimsimsen-Buchenwald CL 15 - 20 

☐LRT 9130 Waldmeister-Buchenwald CL 15 - 20 

☐LRT 9160 Sternmieren-Eichen-Hainbuchenwälder CL 15 - 20 

☐LRT 9170 Labkraut-Eichen-Hainbuchenwälder CL 15 - 20 

☐LRT 9180 Schlucht- und Hangmischwälder CL 15 - 20 

☐LRT 91D0 Moorwälder CL   5 - 10 
 

Wasserrecht: 

Was die bei dem im Betreff genannten Vorhaben durchzuführende standortbezogene Vorprüfung 
des Einzelfalles anbetrifft, so ist die fachkundige Stelle für Wasserrecht nach überschlägiger 
Prüfung in der zweiten Stufe zu der Auffassung gelangt, dass bei plan- und bescheidsgemäßer 
Ausführung und bei bestimmungsgemäßem Betrieb der geplanten Erweiterung keine erheblichen 
nachteiligen Auswirkungen auf die in Nr. 2.3.8 der Anlage 3 zum UVPG genannten Schutzkriterien 
zu erwarten sind. 
 

Ergebnis: 

Die standortbezogene Vorprüfung hat ergeben, dass das Vorhaben keiner förmlichen 
Umweltverträglichkeitsprüfung zu unterziehen ist, da keine erheblichen nachteiligen Umwelt-
auswirkungen zu besorgen sind. 
 

Diese Feststellung wird hiermit gemäß § 5 Abs. 2 Satz 1 UVPG bekanntgegeben. Es wird darauf 
hingewiesen, dass diese Feststellung nicht selbständig anfechtbar ist. 
 

Die Übereinstimmung des Vorhabens mit dem materiellen Umweltrecht wird unbeschadet dessen im 
Rahmen des Genehmigungsverfahrens - ohne die zusätzlichen, im Wesentlichen 
verfahrensrechtlichen Anforderungen des UVPG - überprüft. 
 

Nähere Informationen können beim Landratsamt Landshut, Sachgebiet 43, Veldener Str. 15, 
84036 Landshut, Tel. 0871/408-3108, eingeholt werden. 
 
Landshut, 29.06.2020 
Landratsamt Landshut 
SG 43 Immissionsschutz 
Gangkofer 
 
(Nr. 43-60-2020-IMMGvom 08.07.2020) 
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Aufgebot 

einer verloren gegangenen 

Sparurkunde 

 
Die Sparurkunde 
                              Antragsteller 
Sparkassenbuch KontoNr. 4072125180        Kloske-Schindlbeck Gerda                                                                  
ist in Verlust geraten.                                      
 

Der Vorstand der Sparkasse Landshut erlässt gemäß Artikel 35 AGBGB zum Zwecke der 
Kraftloserklärung das Aufgebot. 
 

Der Inhaber dieser Sparurkunde wird hiermit aufgefordert, seine Rechte unter Vorlage der Urkunde 
bis spätestens 

06.10.2020 
bei der Sparkasse Landshut anzumelden. Werden bis zum vorgenannten Termin keine Rechte 
geltend gemacht, so erfolgt anschließend die Kraftloserklärung der Sparurkunde. 
 
Landshut, den 06.07.2020 
 
Sparkasse Landshut 
 
Geisler                 Gallwitz 
 
(Nr. Sparkasse Landshut vom 07.07.2020) 
 
 
 
 
Landshut, den 09.07.2020 
Landratsamt 
 
gez. 
Dreier 
Landrat 


